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1 Einleitung 

Durch wissenschaftlichen Fortschritt kommen immer häufiger mehrlingsgeburts- und 

mehrlingsschwangerschaftsspezifische Phänomene, wie beispielsweise Superfekundatio-

nen, zum Vorschein. Aufgrund dessen stellt sich die Frage, ob das heutige BEEG diesen 

Spezifika in einem ausreichenden Maße gerecht werden kann. Dort ist die Mehrlingsge-

burt Tatbestandsmerkmal diverser elterngeldlicher Reglementierungen, sodass der poten-

zielle Einschluss solcher Fälle in den Mehrlingsgeburtsbegriff Auswirkungen auf den El-

terngeldanspruch sowie die Elterngeldhöhe haben kann. 

Demzufolge ist insbesondere abzuklären, wie die Mehrlingsgeburt in Bezug auf das El-

terngeldrecht zu definieren bzw. auszulegen ist. Dabei soll hier explizit auf den Kasus der 

Superfekundation eingegangen werden. Die übergeordnete Fragestellung der Arbeit wird 

darum sein, ob die Möglichkeit einer Erweiterung des rechtlichen Begriffes der Mehrlings-

geburt auf Fälle der Superfekundation besteht.  

Trotz geringer bekannt gewordener Fallzahlen weltweit ist ein solches Vorkommnis nicht 

ausgeschlossen.1 Es handelt sich hierbei um eine Problematik, die in der Vergangenheit 

im Elterngeldrecht selbst sowie in Kommentierungen zum Elterngeldrecht keine Beach-

tung fand. Deshalb bedarf dies weiterer Klärung und kann somit eine gewisse Relevanz 

aufweisen. 

Um das Ziel der Arbeit zu erreichen, sollen hier zunächst Besonderheiten des BEEG in 

Fällen von Mehrlingsgeburten betrachtet werden. Zur Klärung dieser Frage wird anschlie-

ßend das Phänomen der Superfekundation näher beleuchtet und es werden sowohl medi-

zinische als auch rechtliche Begriffsbestimmungen zur Mehrlingsgeburt aufgezeigt und 

miteinander verglichen. Darauffolgend soll abgeklärt werden, inwieweit sich Fälle der Su-

perfekundation in diese Definitionen einordnen lassen können und ein eigener Ausle-

gungsversuch erfolgen. In Zusammenhang mit dieser Fragestellung ist außerdem das 

Aufzeigen von rechtlichen Folgen einer solchen Inkludierung oder Nichtinkludierung von 

erheblicher Bedeutung, weswegen diese Thematik auch in der Arbeit berücksichtigt wer-

den soll. Die daraus resultierenden Ergebnisse werden abschließend in einem Fazit zu-

sammengefasst und reflektiert. 

 
1 Vgl. Jonczyk: Superfecundation - from ancient to modern times, S. 33. 
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2 Rechtliche Besonderheiten des BEEG bei Mehrlingsgebur-
ten 

Der Rechtsbegriff der Mehrlingsgeburt ist im Elterngeldrecht direkter Bestandteil einiger 

Vorschriften. Vorab der Prüfung, ob eine Geburt von mehreren Kindern, die auf einer Su-

perfekundation beruht, als Mehrlingsgeburt im Sinne des BEEG gewertet werden kann, 

wird zunächst aufgezeigt, welche abweichenden Regelungen dieses bezogen auf Eltern-

geld und Elternzeit bei Mehrlingsgeburten vorsieht. 

2.1 Elterngeldrecht 

2.1.1 Mehrlingszuschlag 

Gemäß § 2a IV 1 BEEG wird bei Mehrlingsgeburten ein Mehrlingszuschlag von 300 € mo-

natlich für den zweiten und jeden weiteren Mehrling zusätzlich zum zuvor für das erste 

Mehrlingskind errechneten Elterngeldes gewährt. Dieser Mehrlingszuschlag wird überdies 

nach Satz 2 auch neben dem Geschwisterbonus geleistet. 

Grund für die Einführung eines Mehrlingszuschlags war der Versuch, „die bei Mehrlings-

geburten bestehende besondere Belastung der Eltern“2 zu berücksichtigen und auszuglei-

chen. Außer einem eventuellen Geschwisterbonus nach § 2a I BEEG, steht den An-

spruchsberechtigten keine weitere finanzielle Erhöhung des Elterngeldes aufgrund einer 

Mehrlingsgeburt zu. Eine Mehrfachleistung von Elterngeld für jeden Mehrling ist durch den 

nachträglich eingeführten3 § 1 I 2 BEEG ausgeschlossen. Vorher war vom BSG entschie-

den worden, dass für jeden einzelnen Mehrling ein separater Anspruch auf Elterngeld be-

steht und ab dem zweiten Mehrling den Anspruchsberechtigten darüber hinaus noch ein 

Mehrlingszuschlag zusteht.4 Dies entsprach jedoch nicht der Intention des Gesetzgebers, 

weshalb das BEEG unter anderem durch den heutigen § 1 I 2 BEEG reformiert wurde.5 

2.1.2 Geschwisterbonus 

Der Anspruch auf einen zusätzlichen Geschwisterbonus nach § 2a I BEEG wird bei Kin-

dern, für die ein Mehrlingszuschlag gemäß § 2a IV BEEG zusteht, durch § 2a I 2 BEEG 

zunächst versagt. Da für den ersten Mehrling einer Mehrlingsgeburt im Sinne des Absat-

zes 4 Satz 1 kein Mehrlingszuschlag geleistet wird, ist der erste Mehrling von diesem Aus-

schluss befreit. Dieser gilt dementsprechend als ein Kind im Sinne des § 2a I 2 BEEG, 

soweit er überdies die Anspruchsvoraussetzungen des § 1 I, III BEEG erfüllt. Folglich kann 

der erste Mehrling, wenn noch ein weiteres Kind unter drei Jahren oder zwei weitere Kin-

der, welche das sechste Lebensjahr noch nicht erreicht haben, mit im Haushalt leben, mit 

 
2 BT-Drs.16/1889, S. 21. 
3 Vgl. BT-Drs. 18/3086, S. 6. 
4 Vgl. BSG, Urteil vom 27.06.2013, B 10 EG 8/12 R,1. Leitsatz, juris. 
5 Vgl. BT-Drs. 18/3086, S. 6. 
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seiner Existenz für die Gewährung eines Geschwisterbonus sorgen. Dennoch dürfen die 

weiteren Kinder nicht aus derselben Mehrlingsgeburt wie der oben genannte erste Mehr-

ling resultieren oder zweite bzw. weitere Kinder aus einer anderen Mehrlingsgeburt sein. 

Die Höhe des Geschwisterbonus beträgt zusätzlich 10 % des zuvor errechneten und mög-

licherweise auf das Mindestelterngeld von 300 € gemäß § 2 IV 1 BEEG oder auf das Ma-

ximalelterngeld von 1800 € nach § 2 I 2 BEEG angepassten Elterngeldes. Zu beachten ist, 

dass der Geschwisterbonus mindestens 75 € betragen muss und deshalb, falls sich nach 

der ersteren Kalkulierung ein niedrigerer Geschwisterbonus ergibt, auf den Mindestge-

schwisterbonus angehoben werden muss. 

2.1.3 Freibetrag bei Anrechnung gleichartiger Leistungen auf das Elterngeld 

Auf das errechnete Elterngeld gemäß § 2 BEEG, Geschwisterbonus und Mehrlingszu-

schlag inbegriffen, werden nach § 3 I 1 BEEG gleichartige Leistungen angerechnet. Dies 

sind Mutterschaftsleistungen (Nr. 1), Dienst- und Anwärterbezüge inklusive Zuschüsse 

nach beamten- oder soldatenrechtlichen Vorschriften für die Zeit eines Beschäftigungs-

verbotes ab der Geburt (Nr. 2), dem Eltern- oder Betreuungsgeld vergleichbare ausländi-

sche bzw. nichtdeutsche Leistungen (Nr. 3), Elterngeld für ein älteres Kind (Nr. 4) und Er-

werbseinkommensersatzleistungen, die entweder nicht als Einkommen bei der Berech-

nung des Elterngeldes berücksichtigt werden können oder bei deren Berechnung das El-

terngeld selbst unberücksichtigt bleibt (Nr. 5).  

Nach Absatz 2 Satz 1existiert bei Anrechnungen von Leistungen nach § 3 I 1 Nr. 4 und 

Nr. 5 BEEG ein Freibetrag von 300 €. Im Falle einer Mehrlingsgeburt erhöht sich gemäß 

Satz 2 dieser anrechnungsfreie Betrag um jeweils 300 € für das zweite und jedes weitere 

Mehrlingskind. 

2.1.4 Freibetrag bei Anrechnung des Elterngeldes auf andere Sozialleistungen 

Das Elterngeld kann grundsätzlich gemäß § 10 BEEG auf andere Sozialleistungen ange-

rechnet werden.  

Auch hier existiert ein anrechnungsfreier Betrag, welcher sich im Sinne von § 10 IV i. V. m. 

I, II BEEG bei einer Mehrlingsgeburt, wie auch bei der Anrechnung von vergleichbaren 

Leistungen auf das Elterngeld nach § 3 BEEG, um jeweils 300 € für jedes weitere Mehr-

lingskind erhöht. Für das erste Mehrlingskind wird ohnehin bereits ein Freibetrag von 

300 € angesetzt, § 10 I, II BEEG. Dieser Freibetrag wird zum einen bei einkommensab-

hängigen Sozialleistungen nach Absatz 1 und zum anderen gemäß Absatz 2 bei weiteren 

Leistungen, auf die kein Anspruch besteht, ergo Ermessensleistungen6, gewährt. Darüber 

 
6 Vgl. von Koppenfels-Spies in Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann. Kommentar Sozialrecht, 
§ 10 BEEG Rn. 3. 
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hinaus verbleibt ebenso bei der Anrechnung auf einkommensabhängige Kostenbeiträge 

ein anrechnungsfreier Betrag in o. g. Höhe nach Absatz 6. 

Bei Leistungen nach dem SGB II, SGB XII und § 6a BKGG besteht dieser pauschalierte 

Freibetrag nicht, § 10 V 1 BEEG. Hier wird gemäß Satz 2 desselben Absatzes nur ein 

Freibetrag in Höhe des aus § 2 BEEG berechneten Einkommens, d. h., ohne Berücksich-

tigung eines Mehrlingszuschlags oder Geschwisterbonus nach § 2a BEEG, eingeräumt. 

Wird ein Wert von 300 € durch das maßgebliche Einkommen überschritten, wird der Frei-

betrag wiederum auf 300 € gedeckelt.  

2.2 Elternzeitrecht  

Ferner besteht bei kurzer Geburtenfolge, auch bei Überschneidung der Zeiträume, für je-

des Kind ein Anspruch auf Elternzeit, § 15 II 4 BEEG. Mehrlingsgeburten zählen ebenfalls 

nach Punkt 15.2.4.1 der Richtlinie zum BEEG zum Kreis der kurzen Geburtenfolgen, wes-

halb sich hierbei im Gegensatz zu einer Einlingsgeburt der Zeitraum der Elternzeit insge-

samt verlängern könnte. 

Die Elternzeit nach § 15 II 1 BEEG läuft grundsätzlich bis zur Vollendung des dritten Le-

bensjahres eines Kindes; die Dauer der Elternzeit beträgt daher längstens drei Jahre. Bei 

Nichtinanspruchnahme der Elternzeit innerhalb dieses Zeitraums kann noch immer zwi-

schen dem dritten Geburtstag und der Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes 

die verbliebene Elternzeit in Anspruch genommen werden, § 15 II 2 BEEG. Diese Mög-

lichkeit besteht aber nur für maximal 24 Monate pro Kind. 

Um eine Maximalelternzeitdauer von sechs Jahren bei einer Zwillingsgeburt zu erreichen, 

können Anspruchsberechtigte also nach Punkt 15.2.4.1 der Richtlinie zum BEEG zuerst 

zwei Jahre Elternzeit für den ersten Mehrling und anschließend ein Jahr Elternzeit für den 

zweiten Mehrling in Anspruch nehmen. Die restliche Elternzeitdauer von einem Jahr für 

den ersten Zwilling kann dann bis zu dessen Vollendung des vierten Lebensjahres und die 

verbliebenen zwei Jahre des zweiten Zwillings im Anschluss vom vierten Geburtstag bis 

zur Vollendung des sechsten Lebensjahres beansprucht werden. Bei Drillingen besteht die 

Möglichkeit, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres dieser für jeden Drilling ein Jahr 

Elternzeit zu genießen und dann im Anschluss für die ersten beiden Mehrlinge die restli-

chen zwei Jahre Elternzeit und für den letzten Drilling, da die Inanspruchnahme auf die 

Vollendung des achten Lebensjahres begrenzt ist, ein Jahr Elternzeit zu nehmen, sodass 

sich nach diesem Vorgehen die Gesamtelternzeitdauer auf acht Jahre beliefe. 



 5 

3 Phänomen der Superfekundation 

Der Begriff der Superfekundation ist bisher aufgrund fehlender expliziter Nennung in Ge-

setzestexten noch nicht rechtlich besetzt, sodass hier bei dessen Begriffsbestimmung nur 

ein Rückgriff auf die medizinische Sichtweise erfolgen kann. 

3.1 Definition der Superfekundation 

Als Superfekundation wird in der heutigen Medizin die zusätzliche Befruchtung einer zwei-

ten Eizelle, welche innerhalb desselben Menstruationszyklus freigesetzt wurde, nach be-

reits erfolgter Insemination einer ersten Eizelle durch zwei verschiedene Geschlechtsakte 

bezeichnet.7 Hierbei muss die Zeitspanne zwischen dem ersten und dem zweiten Koitus 

von kurzer Dauer sein, denn es wird angenommen, dass die zweite Befruchtung zwischen 

dem dritten und dem vierten Tag nach der ersten Insemination auftritt.8 

Andernfalls, d. h. bei erneuter Einnistung in den Uterus einer weiteren Eizelle, welche aus 

einem anderen Menstruationszyklus stammt9, obwohl bereits die Nidation eines ersten 

Ovums vollzogen ist, ist eine Superfetation gegeben10, welche grundsätzlich von der Su-

perfekundation zu unterscheiden ist. Zwar wurde in der Vergangenheit vereinzelt über 

Fälle von vermeintlichen Superfetationen berichtet11, jedoch wird in der rezenten Human-

medizin die Möglichkeit einer solchen Entwicklung ausgeschlossen, weil einerseits weitere 

Eisprünge durch die steigende Progesteronproduktion im menschlichen Körper nach Be-

fruchtung einer Eizelle größtenteils verhindert werden12 und zum anderen das Passieren 

des Gebärmutterhalses durch Spermien nach Belegung der Gebärmutter durch eine ande-

re befruchtete Eizelle sehr unwahrscheinlich ist13. 

Aufgrund des Zustandekommens der Superfekundation durch Befruchtung der jeweiligen 

Eizellen durch zwei unterschiedliche Geschlechtsakte ist demzufolge auch die Basis für 

eine Fertilisation durch zwei biologische Väter geschaffen; eine sogenannte heteropater-

nale Superfekundation14. 

3.2 Häufigkeit der Superfekundation 

Da in Ausführungen zur Häufigkeit von Superfekundationen diese oft in Relation zu der 

Gesamtzahl oder Inzidenz von Mehrlingsgeburten gesetzt wird, wird hier zunächst diese 

näher beleuchtet. 

 
7 Vgl. Jonczyk; Superfecundation - from ancient to modern times, S. 33 f. 
8 Vgl. derselb., a. a. O., S. 34. 
9 Vgl. Roellig et al.: The concept of superfetation, S. 82. 
10 Vgl. Blickstein, a. a. O., S. 217. 
11 Vgl. Tuppen et al: Spontaneous superfetation diagnosed in the first trimester with successful outcome, 
S. 219; vgl. Soudre et al.: In utero early suspicion of superfetation by ultrasound examination, S. 51. 
12 Vgl. Weismann et al.: Human chorionic gonadotropin: pharmacokinetics of subcutaneous administration, 
S. 273 ff. 
13 Vgl. Blickstein, a. a. O., S. 217. 
14 Vgl. Wenk et al.: How frequent is heteropaternal superfecundation?, S. 43. 
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3.2.1 Inzidenz von Mehrlingsgeburten 

Schon die Inzidenz von Mehrlingsgeburten ist relativ gering. Hellins Gesetz, welches im 

Jahre 1895 vom gleichnamigen Autor publiziert wurde, besagt, dass „beim Menschen 

durchschnittlich eine Zwillingsgeburt auf etwa 89 einfache Geburten vorkommt“15, d. h., mit 

einer Wahrscheinlichkeit von etwa 1,1 %. Die Häufigkeit von Drillingsentbindungen wurde 

von ihm auf ca. 0,013 % und die von Vierlingsgeburten auf rund 0,00014 % taxiert.16 Aller-

dings stellt diese Ausarbeitung, wie auch andere ähnliche Kalkulationen, nur die Berech-

nung aufgrund von damaligen und regionalen empirischen Daten dar17 und kann daher 

nicht die aktuelle Inzidenz von Mehrlingsgeburten in Deutschland wiedergeben. 

Die Anzahl der Mehrlingsgeburten betrug hierzulande im Jahr 2019 exakt 14.358 und 

2018 14.365 Geburten18, sodass in beiden Jahren fast 29.000 Mehrlingskinder entbunden 

worden sind. Um die heutigen Werte mit denen von Hellin vergleichen zu können, muss 

die Anzahl der Mehrlingsgeburten in Relation zu der Gesamtgeburtenanzahl gesetzt wer-

den. Leider existieren keine offiziellen aktuellen Daten zur Summe der absoluten Gesamt-

geburten. Nur die Zahl der Geborenen werden durch das Statistische Bundesamt aufge-

zeichnet.19 Diese stellen aber nicht die Gesamtzahl der Geburten dar, da beispielsweise 

durch eine Mehrlingsgeburt nur eine Geburt existiert, aber aus dieser mehrere Geborene 

resultieren. Zur Ermittlung des Anteils der Mehrlingsgeburten an den Gesamtgeburten wird 

deshalb zuerst die Anzahl der Einlingsgeburten errechnet. Dazu werden von der Menge 

der Geborenen im Jahre 2019 von 781.270 Kindern20 29.000 Mehrlingskinder subtrahiert. 

Somit gab es im o. g. Jahr rund 752.270 Einlingsgeburten. Die Gesamtgeburtenanzahl des 

Jahres 2019 beläuft sich daher unter Addition von insgesamt 14.358 Mehrlingsgeburten21 

auf ca. 766.628. Dadurch beträgt der Anteil an Mehrlingsgeburten an der Gesamtgebur-

tenanzahl rund 1,87 %. Unter gleicher Vorgehensweise ergibt sich für das Jahr 2018 eine 

Gesamtgeburtenanzahl von etwa 775.918 Geburten sowie ein Quotient von ca. 1,85 %.22 

Überdies beträgt der Anteil der Zwillingsgeburten an der Gesamtgeburtenanzahl rund 

1,84 % (2019) und etwa 1,82 % (2018).23  

 
15 Hellin: Die Ursache der Multiparität der uniparen Tiere überhaupt und der Zwillingsschwangerschaft 
beim Menschen insbesondere, S. 25. 
16 Vgl. derselb., a. a. O., S. 25. 
17 Vgl. Fellmann: Seasonality in Multiple Maternities, S. 562. 
18 Vgl. Statistsiches Bundesamt: Daten zu den Mehrlingsgeburten für die Jahre 2015 bis 2019, 
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Geburten/Tabellen/geburten-
mehrlinge.html (zuletzt abgerufen am 04.02.2021) 
19 Vgl. dasselb.: Daten der Lebendgeborenen, Totgeborenen, Gestorbenen und der Gestorbenen im 1. 
Lebensjahr, https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Geburten/Tabellen/ 
lebendgeborene-gestorbene.html (zuletzt abgerufen am 04.02.2021) 
20 Vgl. dasselb., a. a. O. 
21 Vgl. dasselb.: Daten zu den Mehrlingsgeburten für die Jahre 2015 bis 2019 (zuletzt abgerufen am 
04.02.2021) 
22 Vgl. dasselb.: Daten zu den Mehrlingsgeburten für die Jahre 2015 bis 2019 (zuletzt abgerufen am 
04.02.2021); vgl. dasselb.: Daten der Lebendgeborenen, Totgeborenen, Gestorbenen und der Gestorbe-
nen im 1. Lebensjahr (zuletzt abgerufen am 04.02.21); eigene Berechnungen. 
23 Vgl. dieselb., a. a. O. 
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Die Werte aus Hellins Gesetz ähneln somit zwar den tatsächlichen Quoten, gleichen ihnen 

aber nicht genau. Da die aktuellen Werte höher als diejenigen gemäß Hellin ausfallen, ist 

erkennbar, dass die Anzahl der Mehrlingsgeburten seit 1895 drastisch angestiegen ist.  

Das Expandieren der Mehrlingsgeburtenrate ist vermutlich auf die erhöhte Nutzung assis-

tierter Reproduktionsverfahren zurückzuführen.24 So wurde der Anteil der Mehrlingsgebur-

ten an Geburten nach erfolgreich durchgeführter assistierter Reproduktionstechnologie 

jeglicher Art 2018 mit insgesamt 19,6 % beziffert, wobei sich wiederum ein abnehmender 

Trend zeigt.25   

Dieser Quotient übersteigt um ein Vielfaches die durchschnittliche Inzidenz von Mehr-

lingsgeburten. Im Jahr 2018 fanden 18.117 Geburten mithilfe künstlicher Befruchtung statt, 

während insgesamt 21.385 Kinder entbunden worden sind.26 Damit lässt sich ein Anteil 

von Geburten nach durchgeführter assistierter Reproduktionstechnologie an allen Gebur-

ten von 2,33 % errechnen.27 Demzufolge ergibt sich für dasselbe Jahr, dass der Anteil der 

Mehrlingsgeburten durch reproduktionstechnologische Verfahren an der Gesamtzahl der 

Geburten ca. 0,46 % betrug, dessen Wert sich aus der Multiplikation des Mehrlingsgebur-

tenanteils nach assistierter Reproduktionstechnologie (19,6 %) mit dem Anteil der Gebur-

ten mithilfe assistierter Reproduktionstechnologien an allen Geburten (2,33 %) errechnet. 

Dies ist in Bezug auf den allgemeinen Mehrlingsgeburtenanteil von 1,85 % ein nicht uner-

heblicher Wert, sodass sich deswegen weitgehend der rezente Anstieg von Mehrlingsge-

burten erklären lässt.  

Darüber hinaus sind etwa 66,67 % der aus natürlicher Konzeption entstandenen Zwillings-

schwangerschaften dizygot28, während Mehrlingsschwangerschaften nach künstlicher Be-

fruchtung in der Regel dizygot sind, wobei auch hier eine Steigerung der Wahrscheinlich-

keit von monozygoten Mehrlingsschwangerschaften zu verzeichnen ist.29  

Vermutlich wird sich die Häufigkeit von Mehrlingsgeburten nach solchen Eingriffen jedoch 

in den nächsten Jahren vermindern, denn vom DIR als repräsentative Instanz für assistier-

te Reproduktionstechnologie wird eine Mehrlingsgeburtenrate von ca. 5 %, welche in an-

deren europäischen Ländern schon realisiert wurden, oder geringer angestrebt30.   

Diese Entwicklung würde zu einer spürbaren Abnahme der Mehrlingsgeburten führen.  

 
24 Vgl. Hullen: Was verursachte die Zunahme an Mehrlingsgeburten?, S. 72. 
25 Vgl. DIR: Jahrbuch 2019, S. 9. 
26 Vgl. dasselb., a. a. O., S. 39. 
27 Vgl. dasselb. a. a. O., S. 8; vgl. Statistisches Bundesamt: Daten der Lebendgeborenen, Totgeborenen, 
Gestorbenen und der Gestorbenen im 1. Lebensjahr (zuletzt abgerufen am 04.02.2021), eigene Berech-
nungen. 
28 Vgl. Weinberg: Physiologie und Pathologie der Mehrlingsgeburten beim Menschen, S. 370; vgl. Zscho-
cke in Schaaf/Zschocke: Basiswissen Humangenetik, S. 111. 
29 Vgl. Zschocke, a. a. O., S. 111. 
30 Vgl. DIR, a. a. O., S. 9. 
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3.2.2 Inzidenz von Superfekundationen 

Die Superfekundation wird allgemein als ein exzeptionelles Vorkommnis eingestuft31, auch 

weil eine solche nur bei dizygoten Mehrlingsschwangerschaften beobachtet werden 

kann32. 

Die Häufigkeit einer monopaternalen Superfekundation, d. h., wenn beide Befruchtungen 

durch denselben Vater vollzogen werden, unter allen dizygoten Mehrlingsschwangerschaf-

ten wird auf rund 8,33 % geschätzt.33 Noch unwahrscheinlicher ist das Vorkommen von 

heteropaternaler Superfekundation. Diese trat in einer Untersuchung von Wenk et al. in 

drei von 127 (2,36 %) examinierten dizygoten Mehrlingsschwangerschaften auf. Die unter-

suchten Fälle waren solche, in denen die Vaterschaft einer Person in einem juristischen 

Verfahren angezweifelt wurde. Daher ist unklar, ob dieser Wert als generelle Wahrschein-

lichkeit heteropaternaler Mehrlingsschwangerschaften erachtet werden kann oder sich 

dies nur gehäuft in der einzelnen Studiengruppe ergab.34 

Bei Anwendung dieser Rate auf die Zahlen in Deutschland aus dem Jahre 2019 würden 

heteropaternale Superfekundationen etwa 1,57 % aller Mehrlingsschwangerschaften - 

errechnet durch die Multiplikation des Anteils der heteropaternalen Superfekundation an 

allen dizygoten Mehrlingsschwangerschaften (2,36 %) mit dem Anteil dizygoter an jegli-

chen Mehrlingsschwangerschaften (66,67 %) - und rund 0,029 % aller Geburten ausma-

chen, dessen Zahl sich aus der Multiplikation des zuletzt errechneten Wertes mit der all-

gemeinen Mehrlingsgeburtenrate (1,87 %) ergibt. Die verwendete Rate von dizygoten an 

allen Mehrlingsschwangerschaften in Höhe von 66,67 % kann wegen der eigentlichen Er-

höhung dieser durch assistierte Reproduktionstechnologie die aktuelle Situation nicht ge-

nau wiedergeben. Dennoch ist nicht davon auszugehen, dass sich durch letzteren Um-

stand eine für das Gesamtergebnis erhebliche Erhöhung der Rate ergeben würde, da 

durch künstliche Befruchtung auch die Anzahl monozygoter Mehrlingsschwangerschaften 

steigt und der Anteil von Geburten nach assistierter Reproduktionstechnologie an allen 

Geburten nicht allzu hoch ist. Dementsprechend wird aufgrund unzureichender Datenlage 

zu exakteren Werten die bisher geläufige Rate angewandt.  

Unter Berücksichtigung von 766.628 Geburten im Jahr 201935 und der errechneten Quote 

ließe sich eine absolute Anzahl von ca. 222 Geburten aufgrund von heteropaternaler Su-

perfekundation im Jahre 2019 ermitteln. 

 
31 Vgl. Jonczyk,: Superfecundation - from ancient to modern times, S. 33. 
32 Vgl. James: The Incidence of Superfecundation and of Double Paternity, S. 258. 
33 Vgl. James: The Incidence of Superfecundation and of Double Paternity, S. 258. 
34 Vgl. Wenk et al.: How frequent is heteropaternal superfecundation?, S. 47. 
35 Vgl. Statistisches Bundesamt: Daten der Lebendgeborenen, Totgeborenen, Gestorbenen und der Ge-
storbenen im 1. Lebensjahr (zuletzt abgerufen am 04.02.2021); vgl. dasselb.: Daten zu den Mehrlingsge-
burten für die Jahre 2015 bis 2019 (zuletzt abgerufen am 04.02.2021), eigene Berechnungen. 
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Hingegen taxierte James die Quote der heteropaternalen Superfekundationen unter dizy-

goten Mehrlingsschwangerschaften von verheirateten US-amerikanischen Frauen auf 

0,25 %.36 Diese Kalkulation kann aber wegen ihrer Begrenzung auf ausschließlich verhei-

ratete Frauen nicht repräsentativ für die Gesamtpopulation sein. Zudem basiert dieser 

Wert nicht auf der Untersuchung einer Testgruppe, sondern ist eine bloße Schätzung und 

dementsprechend ungenau. Trotzdem ergibt sich hier unter Berücksichtigung dieses Wer-

tes und derselben Berechnung eine Rate von heteropaternalen Superfekundationen unter 

allen Mehrlingsschwangerschaften von ca. 0,017 % und rund 0,003 % unter allen Gebur-

ten. Hierbei beträgt die absolute Anzahl der Geburten, deren Schwangerschaft auf hetero-

paternale Superfekundation zurückzuführen ist, ca. 23 Geburten. Diese Inzidenz ist zwar 

geringer als die erstere, aber da dies nur die absolute Häufigkeit auf ein Jahr betrachtet 

darstellt, ist dieser Wert auch hier nicht von unbedeutender Größe.  

Diese Raten weichen unter anderem aus o. g. Gründen maßgeblich voneinander ab. Ur-

sache hierfür könnte aber auch eine zwischen verschiedenen Regionen und Kulturkreisen 

unterschiedlich stark ausgeprägte Promiskuität bzw. Untreue der Schwangeren sein, von 

welcher die Inzidenz heteropaternaler Superfekundationen immens abhängig ist.37 Ein 

weiterer Indikator, der die Wahrscheinlichkeit dieses Phänomens beeinflussen könnte, ist 

die Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs der Frauen. Von James wurde eingeschätzt, dass 

bei Verdopplung der Sexualverkehrsrate junger Frauen eine Inzidenzerhöhung dizygoter 

Zwillinge um 25 bis 30 % zu erwarten ist38, weshalb die Wahrscheinlichkeit einer Superfe-

kundation erhöht ist39. 

Generell kann die Häufigkeit heteropaternaler Superfekundationen allerdings nicht klar 

bestimmt werden, denn oft bleibt unentdeckt, von welchem Sexualpartner die jeweiligen 

Kinder abstammen. Dies wird auch dadurch begünstigt, dass dizygote Mehrlinge ohnehin 

differente Phänotypen besitzen und eine überwiegende Ähnlichkeit zu nur einem Elternteil 

nicht unüblich ist, weswegen die Vaterschaft meist nicht angezweifelt wird. Eine genaue 

Bezifferung kann nur dann erfolgen, wenn routinemäßige Vaterschaftstests bei jeder 

Mehrlingsgeburt durchgeführt werden würden.40 

3.3 Zwischenfazit 

Obgleich angenommen wird, dass es sich bei der Superfekundation um ein sehr seltenes 

Phänomen handelt, kann die exakte Inzidenz von mono- und heteropaternalen Superfe-

kundationen nicht realistisch abgeschätzt werden. Nichtsdestotrotz wird diese durch einige 

Forscher relativ hoch taxiert. 

 
36 Vgl. James: The Incidence of Superfecundation and of Double Paternity, S. 259. 
37 Vgl. James: The Incidence of Superfecundation and of Double Paternity, S. 257. 
38 Vgl. James: Dizygotic twinning, marital stage and status and coital rates, S. 377. 
39 Vgl. Blickstein: Superfecundation and superfetation, S. 218. 
40 Vgl. Segal: Twin mythconceptions, S. 117. 
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4 Vergleich des Mehrlingsgeburtsbegriffs 

Um die Möglichkeit einer Übertragung des bundeselterngeldrechtlichen Begriffs der Mehr-

lingsgeburt auf Fälle der Superfekundation erörtern zu können, ist zuerst die Begriffsabklä-

rung des Terminus der Mehrlingsgeburt notwendig. Hier werden sowohl medizinische als 

auch rechtliche Begriffsbestimmungen dargelegt. 

4.1 Medizinischer Begriff der Mehrlingsgeburt 

Schon Galton stellte im 19. Jahrhundert eine Definition des zum Zwillingsbegriff auf, in 

welcher er bereits zwischen eineiigen Zwillingen, welche durch die Befruchtung eines 

Ovums durch mehrere Spermien entstehen, und zweieiigen Zwillingen, die aus der Be-

fruchtung zweier Eizellen stammen, differenzierte.41 

Auch die heutige Definition knüpft in leicht abgewandelter Form an diesen historischen 

Definitionsversuch an. So wird auch in der rezenten Mehrlingsforschung genauso zwi-

schen monozygoten und dizygoten Mehrlingsschwangerschaften unterschieden. Monozy-

gote Mehrlinge sind solche, bei denen eine einzelne Eizelle durch ebenso ein einzelnes 

Spermium fekundiert worden ist und sich die Eizelle anschließend aufspaltet.42 Als dizygo-

te Mehrlingsschwangerschaft wird eine Schwangerschaft bezeichnet, „die aus der gleich-

zeitigen, unabhängigen Reifung, Ovulation und Befruchtung zweier Eizellen bzw. aus einer 

Fertilitätsbehandlung resultier[t]“43. Generell werden Mehrlingsschwangerschaften als 

Schwangerschaften bezeichnet, bei denen mehrere Zygoten gleichzeitig entwickelt wer-

den44, wodurch die Superfekundation, welche unterschiedliche Konzeptionszeitpunkte und 

aus diesem Grund nicht die gleichzeitige Entwicklung mehrerer Zygoten beinhaltet, aus-

geschlossen wird. 

Eine Mehrlingsgeburt im Speziellen wird als die meist in einem Geburtsvorgang stattfin-

dende Entbindung von mehreren Kindern, welche sich während einer Schwangerschaft 

entwickelt haben, bezeichnet.45 

Obwohl auch noch heute in manchen Definitionsansätzen zu Mehrlingsschwangerschaften 

und -geburten die zeitgleiche Fertilisation und Heranreifung mehrerer Zygoten ausschlag-

gebend ist, wandelt sich die allgemeine Auffassung der Hinzugehörigkeit einzelner Mehr-

fachschwangerschaften zu den Mehrlingsschwangerschaften. 

 
41 Vgl. Galton: The history of twins, as a criterion of the relative powers of nature and nurture, S. 567. 
42 Vgl. Zschocke in Schaaf/Zschocke, in: Basiswissen Humangenetik, S. 111. 
43 derselb., a. a. O., S. 111. 
44 Vgl. Dudenhausen/Schneider/Bastert: Frauenheilkunde und Geburtshilfe, S. 183; vgl. Weber: Retro-
spektive Datenanalyse zu Prävelenz, Spektrum und Outcome von Mehrlingsschwangerschaften mit gene-
tisch oder strukturell auffälligen Feten, S. 4. 
45 Vgl. Kainer/Steldinger/Klosterhalfen in Weyerstahl/Stauber: Duale Reihe Gynäkologie und Geburtshilfe, 
S. 601. 
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So spricht Schröder direkt die Problematik von Superfekundationen in Bezug auf den 

Mehrlingsgeburtsbegriff an und berücksichtigt diese in seiner medizinischen Definition 

dizygoter Mehrlinge.46 

Auch bewertet Blickstein die althergebrachte Definition als unzeitgemäß, da sie nicht mehr 

den aktuellen Phänomenen, die durch die moderne Wissenschaft erkannt und untersucht 

werden können, entspricht.47 Er definiert eine Mehrlingsschwangerschaft als das Resultat 

einer intrakorpularen Entwicklung von mehr als einer Zygote bzw. die intrakorpulare Ent-

wicklung einer geteilten Zygote, die im gleichen oder in einem unterschiedlichen Ovulati-

onszyklus produziert wurden - unabhängig von der letztendlichen Anzahl der Feten.48  

Durch den Einbezug ungleicher Entwicklungszeiten der Zygoten beinhaltet diese Definition 

von Mehrlingsschwangerschaft die Möglichkeit der mono- sowie heteropaternalen Super-

fekundation. Interessanter Weise möchte er in seiner Definition auch Raum für die Erwä-

gung lassen, dass zwei befruchtete Eizellen aus demselben Ovulationszyklus, die jedoch 

durch Embryonentransfer, also mithilfe von assistierter Reproduktionstechnologie, in den 

Uterus eingesetzt werden, zwar als biologische Zwillinge betrachtet werden, aber es sich 

um zwei Einzelschwangerschaften handele.49 Hierdurch würde es zwar keine Mehrlings-

schwangerschaft, aber trotzdem eine Mehrlingsgeburt geben. 

Überdies werden bei diesem Definitionsversuch durch die Unrelevanz der endgültigen 

Anzahl der Feten auch Schwangerschaften, bei denen zwar ein bis mehrere Embryonen 

bzw. Feten, aber nicht alle der Mehrlinge während der Schwangerschaft verstorben sind, 

weiterhin als Mehrlingsschwangerschaften betrachtet.50 Dabei steht dennoch nach Maß-

gabe der vorherigen Definition der Mehrlingsgeburt fest, dass es sich bei dieser Entbin-

dung nicht um eine Mehrlingsgeburt handeln wird; vielmehr resultiert die Einlingsgeburt 

aus einer Mehrlingsschwangerschaft, da die übrigen Mehrlinge wegen ihres Todes nicht 

lebend geboren werden können. Hingegen wird durch die Definition die Anzahl der Zygo-

ten zu Beginn einer Schwangerschaft hervorgehoben, denn dies ist ausschlaggebend für 

die Bestimmung einer Schwangerschaft als Mehrlingsschwangerschaft.51 

Blickstein intendierte weiterhin, dass eine Schwangerschaft als intrakopular, ergo inner-

halb des Körpers, statt als intrauterin, d. h. innerhalb der Gebärmutter, angesehen wird, 

um auch Mehrlingsschwangerschaften, bei denen es sich ganz oder teilweise um Eileiter-

schwangerschaften handelt, zu inkludieren.52 

 
46 Vgl. Schröder: Mehrlingsschwangerschaft und Mehrlingsgeburt, S. 6. 
47 Vgl. Blickstein, in: Blickstein/Kieth: Prenatal Asessment of Multiple Pregnancy, S. 85. 
48 Vgl. derselb., a. a. O., S. 86. 
49 Vgl. derselb., a. a. O., S. 86. 
50 Vgl. derselb., a. a. O., S. 85. 
51 Vgl. derselb., a. a. O., S. 85 f. 
52 Vgl. derselb., a. a. O., S. 85. 
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Des Weiteren wird durch diese Definition die Entstehung der Zygoten durch assistierte 

Reproduktionstechnologie einer natürlichen Entstehung gleichgesetzt.53 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass diese Art der Definition ein detailliertes und 

weites Spektrum von Mehrlingsschwangerschaften umfasst und sich auch mit seltenen 

Fällen in der Mehrlingsforschung auseinandersetzt und diese entsprechend in der Definiti-

on würdigt. 

Segal sowie ebenfalls Benirschke und Kaufmann bezeichnen ebenso durch Superfekun-

dation gezeugte Kinder als superfekundierte Zwillinge54, wodurch sie die Zwillingseigen-

schaft dieser grundsätzlich nicht anzweifeln und hier von einer Mehrlingsgeburt ausgehen. 

Abschließend kann festgestellt werden, dass manche Forscher noch immer an einer der 

historischen Definition ähnelnden Begriffsdefinition der Mehrlingsgeburt durch Galton fest-

halten und selbst eher selten einen neuen Definitionsversuch wagen. Dies wird aber bei 

Anpassung an die heutige Mehrlingswissenschaft, insbesondere in Hinblick auf Superfe-

kundationen, aber auch auf andere mehrlingsspezifische Besonderheiten, als dringend 

notwendig angesehen und wurde dementsprechend wiederum von einigen Wissenschaft-

lern umgesetzt, sodass sich heute die Inkludierung der Superfekundation in den medizini-

schen Mehrlingsgeburtsbegriff etabliert hat. 

4.2 Rechtlicher Begriff der Mehrlingsgeburt 

In der Rechtsprechung und Literatur existieren nur sporadisch Definitionsansätze zur Be-

grifflichkeit der Mehrlingsgeburt. Weder in Gesetzesbegründungen noch in der überwie-

genden Rechtsprechung sind Begriffsbestimmungen zu dieser Thematik auffindbar. Von 

diesen Instanzen scheint der Begriff der Mehrlingsgeburt als selbsterklärend angesehen 

worden zu sein.   

Unter den wenigen Ansätzen der Begriffsklärung lässt sich eine höchstrichterliche Definiti-

on, noch aus Zeiten des nun außer Kraft getretenen BErzGG stammend, finden. Danach 

wurde die Mehrlingsgeburt als eine Mehrfachgeburt tituliert.55 Auch in Bezug auf das 

BEEG wurde vom EuGH die Definition der Mehrfachgeburt synonym zur Mehrlingsgeburt 

verwendet.56 Demnach ist diese Begrifflichkeit auch heute noch auf das Elterngeldrecht 

anwendbar. Bei der Definition als Mehrfachgeburt handelt es sich um eine strenge wörtli-

che Auslegung des Mehrlingsgeburtsbegriffes. 

 
53 Vgl. Blickstein in Blickstein/Keith: Prenatal Assessment of Multiple Pregnancy, S. 86. 
54 Vgl. Segal: Twin mythconceptions, S. 117; vgl. Benirschke/Kaufmann: Pathology of the Human Placen-
ta, S. 733. 
55 Vgl. BSG, Urteil vom 16.02.1989, 4 REg 6/88, Rn. 13, juris. 
56 Vgl. EuGH, Urteil vom 08.05.14, C-347/12, Rn 70, juris. 
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Ebenso Lenz macht die Mehrlingsgeburtseigenschaft an der gleichzeitigen Geburt mehre-

rer Kinder fest.57 Hernach wird der tatsächlichen Geburt von Mehrlingen ein hoher Stel-

lenwert zugeordnet. 

Demgegenüber wird unter Punkt 1.1.2 der Richtlinie zum BEEG klargestellt, dass zeitglei-

che Annahmen oder Aufnahmen mehrerer Kinder in den Haushalt mit dem Ziel der An-

nahme im Sinne des § 1 III Nr. 1 BEEG mit einer Mehrlingsgeburt gleichgesetzt werden. 

Diese Auslegung stellt sich gegen die wörtliche Auslegung des Begriffes der Mehrlingsge-

burt, wonach eine tatsächliche Geburt stattfinden muss, allerdings war dieser Einbezug 

unter Berücksichtigung von Gleichbehandlungsgrundsätzen wohl notwendig. Hernach ge-

nießen diese alle Privilegien und Konsequenzen, welches das BEEG bei Mehrlingsgebur-

ten vorsieht.   

4.3 Zwischenfazit 

Während sich beim Terminus der Mehrlingsgeburt in der Medizin Stellungnahmen zum 

Kasus der Superfekundation finden lassen und die fachmedizinische Begriffsbestimmung 

allgemein als ausgereift bezeichnet werden kann, ist die Auseinandersetzung durch 

Rechtsprechung und Gesetzgeber mit diesem Begriff bis dato dürftig 

 
 

 
57 Vgl. Lenz in Rancke: Mutterschutz, Elterngeld, Elternzeit, Betreuungsgeld, S. 1012. 
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5 Möglichkeit der Erweiterung des Mehrlingsgeburtsbegriffs 
auf den Kasus der Superfekundation 

5.1 Auswertung rechtlicher Definitionen der Mehrlingsgeburt 

Es existieren bereits verschiedenen rechtliche Definitionsansätze zum Mehrlingsgeburts-

begriff. Fraglich ist, ob diese gewisse Mängel aufweisen und außerdem ob sich die in die-

ser Arbeit geschilderte Problematik bereits vollständig in diese einordnen lassen kann. 

5.1.1 Kritik an bisherigen rechtlichen Definitionen 

Zunächst einmal ist zu konstatieren, dass nur wenige Definitionsansätze zur Mehrlingsge-

burt rechtlicher Natur aufzufinden und diese in ihrer Ausgestaltung noch immer recht vage 

sind. 

Der Begriffsbestimmungsversuch mittels der Bezeichnung als eine Mehrfachgeburt in der 

Rechtsprechung58 lässt einen weiten Beurteilungsspielraum offen. Hierdurch wird das Au-

genmerk auf die tatsächliche Geburt gelegt; die Entstehungsgeschichte der dieser Mehr-

fachgeburt zu Grunde liegenden Schwangerschaft, welche bei der Superfekundation das 

ausschlaggebende Alleinstellungsmerkmal ist, bleibt unberücksichtigt. Dies ist ebenso bei 

der Formulierung als zeitgleiche Geburt mehrerer Kinder durch Lenz59 der Fall. Diese 

weist außerdem durch die Bezeichnung als gleichzeitige Geburt aller Mehrlinge teilweise 

eine kleine sprachliche Ungenauigkeit auf, denn das exakt zeitgleiche Gebären mehrerer 

Kinder ist nicht möglich. Lenz kann mit seiner Definition nur intendiert haben, dass eine 

solche Geburt auf der Entbindung von mehr als einem Kind während eines Geburtsvor-

ganges beruhen muss. Dadurch wäre aber unter anderem auch das Phänomen von zwei-

zeitigen Mehrlingsgeburten, bei denen trotz Bestehens einer Mehrlingsschwangerschaft 

einer oder mehrere der Mehrlinge erst Tage oder Wochen später als dessen übrige Ge-

schwister zur Welt kommt60, nicht als Mehrlingsgeburt berücksichtigungsfähig. 

Der Einschluss der Mehrfachadoption zielt zwar nicht auf den wörtlichen Begriff der Mehr-

lingsgeburt ab, welcher eine tatsächliche Entbindung voraussetzt, widerspricht aber zum 

Teil zumindest nicht dem Sinn und Zweck des Mehrlingszuschlags, da auch hier ein be-

treuerischer Mehraufwand besteht, der eventuellem Ausgleich bedarf. 

Kritisch an dieser Rechtsauslegung ist allein die Tatsache, dass bei der Annahme oder 

Aufnahme mehrerer Kinder in den Haushalt mit dem Ziel der Annahme nicht beachtet 

wird, welchen Alters die jeweils adoptierten bzw. zu adoptierenden Kinder sind. Bei zeit-

gleicher Adoption zweier Kinder nahezu gleichen Alters ist der Mehraufwand im Sinne 

 
58 Vgl. BSG, Urteil vom 16.02.1989, 4 REg 6/88, Rn. 13, juris; vgl. EuGH, Urteil vom 08.05.14, C-347/12, 
Rn 70, juris. 
59 Vgl. Lenz in Rancke: Mutterschutz, Elterngeld, Elternzeit, Betreuungsgeld, S. 1012. 
60 Vgl. Ochsenbein-Imhof et al.: Zweizeitige Geburt nach spontanem Blasensprung und Spätabort des 
ersten Mehrlings bei konservativem Management, S. 152. 
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einer Mehrlingsgeburt unstrittig. Wenn zwischen den beiden Kindern hingegen ein großer 

Altersunterschied existiert, ist fraglich, ob der Betreuungsaufwand für diese Kinder mit 

dem einer Mehrlingsgeburt vergleichbar sein kann, denn hier ist der Aufwand für das jün-

gere Kind wohl größer als für das ältere Adoptivkind. Es besteht nicht für beide Kinder 

derselbe oder ein ähnlicher Betreuungsaufwand. Dies ist jedoch bei einer Mehrlingsgeburt 

durch tatsächliche Entbindung von Mehrlingen oder durch Adoption gleichaltriger Kinder 

der Fall, weil sich hier in der Regel alle Kinder bezogen auf den Betreuungsaufwand mit 

der Zeit in einem ähnlichen Maße entwickeln. Dementsprechend sollte in Erwägung gezo-

gen werden, ob die alleinige Gewährung eines Geschwisterbonus in solchen Fällen ange-

brachter ist. 

5.1.2 Einordnung in bisherige rechtliche Definitionen 

Da schon einige rechtliche Definitionen der Mehrlingsgeburt bestehen, steht in Frage, ob 

die in dieser Arbeit angesprochene Problematik sich in diese Begriffsdeutungsversuche 

bereits einordnen lässt. Der Begriff der Mehrfachgeburt61, welcher sehr nah an den geset-

zesoriginalen Begriff der Mehrlingsgeburt anschließt, schließt den Einbezug der Superfe-

kundation in die rechtliche Begriffsbedeutung der Mehrlingsgeburt nicht aus, da zwar hier 

die beiden Kinder nicht zur gleichen Zeit entstehen, aber trotzdem zugleich geboren wer-

den. Bei der Bezeichnung als Mehrfachgeburt kann dahinstehen, ob der Mehrlingsgeburt 

auch eine tatsächliche Mehrlingsschwangerschaft zu Grunde lag oder sich Fälle von Su-

perfekundationen insgesamt betrachtet den Mehrlingsschwangerschaften zuordnen las-

sen, denn Voraussetzung ist allein die mehrfache Entbindung während eines Geburtsvor-

ganges. 

Aufgrund der heutigen weiten Auslegung des Mehrlingsgeburtsbegriffes durch den Einbe-

zug von zeitgleichen Mehrfachadoptionen, erscheint es nicht als sinnvoll, dass eine Geburt 

von mehreren Kindern, die durch eine Superfekundation entstanden ist, aber konträr zu 

einer Adoption immer noch eine tatsächliche Geburt darstellt, nicht als Mehrlingsgeburt im 

Sinne des § 1 I 2 BEEG oder § 2a IV 1 BEEG angesehen werden kann. Neben der Mög-

lichkeit einer „Mehrlingsadoption“ hatte die Rechtsprechung und auch die Literatur weitge-

hend auf eine tatsächliche Geburt von mehreren Kindern abgestellt. Diese Voraussetzung 

ist auch bei der Geburt von mehr als einem Kind aufgrund von Superfekundation erfüllt. 

5.2 Auslegung des Begriffs 

Da die aufgezeigten bisher erfolgten Versuche der Definition zwar Fälle von Superfekun-

dationen nicht direkt exkludieren, aber auch nicht auf diese Problematik angepasst sind, 

 
61 Vgl. BSG, Urteil vom 16.02.1989, 4 REg 6/88, Rn. 13, juris; vgl. EuGH, Urteil vom 08.05.14, C-347/12, 
Rn 70, juris. 
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erfolgt hier überdies ein Auslegungsversuch des Rechtsbegriffes der Mehrlingsgeburt im 

Sinne des BEEG. 

Die Möglichkeit der Erweiterung des Rechtsbegriffs der Mehrlingsgeburt auf den Kasus 

der Superfekundation ergibt sich nur, wenn dieser einen unbestimmten Rechtsbegriff dar-

stellt und damit einen Auslegungsspielraum bietet62. Ein unbestimmter Rechtsbegriff ist 

durch seine Mehrdeutigkeit sowie Deutungsfähigkeit unvollkommen.63 Der Begriff der 

Mehrlingsgeburt im BEEG ist ungenau und lässt sich, wie sich auch an der Problematik 

der Superfekundation im Elterngeldrecht zeigt, nicht genau abgrenzen. Es existiert zudem 

keine Legaldefinition im BEEG oder in anderen Gesetzen zu dieser Begrifflichkeit. Dieser 

Terminus ist deshalb auslegungsbedürftig. Demnach handelt sich hierbei um einen unbe-

stimmten Rechtsbegriff, welcher einer näheren Begriffsbestimmung durch Auslegung zu-

gänglich ist. 

Bei der heutigen Auslegung juristischer Begrifflichkeiten wird häufig zwischen der gram-

matikalischen Auslegung, der historischen Auslegung, der Auslegung nach dem Zweck 

des Gesetzes und der systematischen Auslegung differenziert.64 

Die grammatikalische Auslegung stellt auf die Interpretation nach dem Wortlaut ab; hier 

geschieht in der Regel ein Rückgriff auf den allgemeinen Sprachgebrauch.65 Diese Form 

der Auslegung bildet den Ausgangspunkt jeglicher Auslegungsversuche in den Rechtswis-

senschaften66 und schafft zudem nach herrschender Meinung eine äußere Grenze für die 

mögliche Auslegung67. Zur Ermittlung des allgemeinen Sprachgebrauchs wurde in ver-

gangener Rechtsprechung oft auf Wörterbücher, beispielsweise den Duden, zurückgegrif-

fen.68 Der Oberbegriff der Mehrlingsgeburt lässt sich zunächst in zwei Teilbegriffe aufspal-

ten. Diese stellen die Geburt und der Mehrling dar. Bei einer Geburt handelt es sich nach 

dem Duden um eine Entbindung.69 In Hinblick auf eine Geburt lässt sich feststellen, dass 

nach dem Duden ein Mehrling als „eines von mehreren gleichzeitig ausgetragenen Kin-

dern einer Mutter“70 definiert wird. Bei einer Geburt superfekundierter Kinder besitzen die-

se auch immer dieselbe rechtliche Mutter, da diese nach § 1591 BGB immer die Gebären-

de ist. Hierdurch wird die Superfekundation zunächst nicht ausgenommen.   

Bei der Begriffsbedeutungsklärung durch den Duden findet insbesondere die Entstehung 

von während eines Geburtsvorgangs geborenen Kindern keine Berücksichtigung. Weiter-

hin zielt der Gesetzestext nur auf das Vorhandensein einer Mehrlingsgeburt, aber nicht auf 

 
62 Vgl. Hufen: Ermessen und unbestimmter Rechtsbegriff, S. 606. 
63 Vgl. Ossenbühl in Ehlers: Allgemeines Verwaltungsrecht, S. 190. 
64 Vgl. Eckardt: Fachsprache als Kommunikationsbarriere?, S. 19. 
65 Vgl. Puppe: Kleine Schule des juristischen Denkens, S. 122. 
66 Vgl. Reimer: Juristische Methodenlehre, S. 144. 
67 Vgl. Schmalz: Methodenlehre für das juristische Studium, S. 105. 
68 Vgl. BGH, Urteil vom 29.01.1989, V ZR 73/81, Rn. 12, juris. 
69 Vgl. Duden: Geburt, https://www.duden.de/rechtschreibung/Geburt (zuletzt abgerufen am 18.01.2021). 
70 Duden: Mehrling, https://www.duden.de/rechtschreibung/Mehrling (zuletzt abgerufen am 18.01.2021). 
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eine ihr zu Grunde liegende Mehrlingsschwangerschaft, ab. Hiermit steht der Inkludierung 

der Superfekundation in den Mehrlingsgeburtsbegriff nach dem allgemeinen Sprachge-

brauch nichts entgegen.  

Dennoch handelt es sich bei der Mehrlingsgeburt um einen medizinischen, konkret gynä-

kologischen, Fachbegriff, dessen fachmedizinische Bedeutung nicht unbedingt mit dem 

des allgemeinen Sprachgebrauchs gleichgesetzt werden kann. Bei der Verwendung von 

Begriffen, die auch einem in der Gesellschaft spezialisierten Sprachgebrauch, also einer 

Fachterminologie, entstammen, ist von der vorsätzlichen Verwendung dieses Ausdrucks 

im Gesetzestext als fachsprachlicher Begriff durch den Gesetzgeber auszugehen.71 Hier 

ist beispielsweise Fachliteratur zur Klärung der Begriffsbedeutung bei der grammatischen 

Auslegung heranzuziehen.72   

In Bezug auf die Auslegung anhand von Fachliteratur ist die Frage, ob bei Auslegung des 

Begriffes die zum Zeitpunkt der Gesetzgebung oder die aktuelle fachsprachliche Begriffs-

bedeutung zu verwenden ist, von immenser Bedeutung. Für den Rückgriff auf aktuelle 

Forschungsliteratur ist eine Nichtberücksichtigung eines bestimmten Phänomens im Ge-

setzestext nach Reimer unschädlich, soweit die Existenz dieser Problematik zu Zeiten der 

Gesetzgebung noch nicht bekannt war oder es sich bei der Norm um eine dynamische, 

also eine mit den Umständen der Zeit mitwachsende, Norm handelt.73 Die Superfekunda-

tion ist auch noch heute ein eher unbekanntes Phänomen, weshalb dieses bei der Ge-

setzgebung vermutlich nicht in Erwägung gezogen wurde. Außerdem gibt es im BEEG 

keine Anhaltspunkte für die reine Statik der Norm, wodurch ein Mitwachstum dieser mit 

aktuellen gesellschaftlichen Vorkommnissen ausgeschlossen wäre, zumal bis zum Beweis 

des Gegenteils immer von einer Dynamik des Gesetzestextes auszugehen ist74. Aus die-

sen Gründen ist hier bei der grammatischen Auslegung die aktuelle fachbegriffliche Be-

deutung der Terminologie der Mehrlingsgeburt zu Grunde zu legen.  

Zwar wird auch noch heute von manchen Forschern die gleichzeitige Entwicklung mehre-

rer Zygoten als Voraussetzung für eine Mehrlingsschwangerschaft angesehen, aber trotz-

dem wird die Superfekundation gegenwärtig von einer Vielzahl von Gynäkologen in den 

Mehrlingsgeburts- und Mehrlingsschwangerschaftsbegriff miteinbezogen. Aus diesem 

Grund ist die Aufnahme dieses Phänomens in den medizinischen Terminus der Mehr-

lingsgeburt als eine rezente und allgemein stattfindende Entwicklung in der Mehrlingsfor-

schung anzusehen, sodass auch die Auslegung des fachmedizinischen Begriffes der 

Mehrlingsgeburt dem Einbezug von Geburten, die auf Superfekundation beruhen, nicht 

ausgeschlossen ist.  

 
71 Vgl. Reimer: Juristische Methodenlehre, S. 149, 152. 
72 Vgl. Schmalz: Methodenlehre für das juristische Studium, S. 104. 
73 Vgl. Reimer, a. a. O., S. 154. 
74 Vgl. BT-Drs. 12/6000, S. 6; vgl. Reimer, a. a. O., S. 154. 
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An dem Wortlaut des § 2a IV 1 BEEG, der die Gewährung eines Mehrlingszuschlags nur 

für das zweite und darüber hinaus jedes weitere Mehrlingskind vorsieht, wird ebenfalls 

deutlich, dass eine Geburt von mehreren Kindern von Nöten ist. In Fällen der Superfekun-

dation findet, soweit ein oder mehrere Mehrlinge nicht bereits im Uterus verstorben sind, in 

der Regel eine tatsächliche Entbindung von mehr als einem Kind statt, weshalb nach wört-

licher Exegese der Begriff der Mehrlingsgeburt auch solch eine Fallgestaltung beinhalten 

kann. 

Auch der historische Sinn und Zweck der Einführung eines Mehrlingszuschlags zum Aus-

gleich von Mehrbelastungen der jeweiligen Eltern durch Mehrlingsgeburten75 kollidiert 

nicht mit dem Einbezug der Superfekundation in den rechtlichen Begriff der Mehrlingsge-

burt. Ebenso im Falle der Superfekundation existieren zeitgleich zwei Kinder desselben 

Alters, die sowohl betreut als auch erzogen werden müssen, weswegen die gleiche Mehr-

belastung wie bei „herkömmlichen“ Mehrlingen besteht. 

Außerdem würde die Ausklammerung von Geburten mehrerer Kinder durch Superfekun-

dation vom Begriff der Mehrlingsgeburt einen Bezug von Elterngeld für beide Kinder er-

möglichen, sodass dem Grunde nach ein mehrfacher Anspruch auf Bundeselterngeld be-

stünde, § 1 I 2 BEEG i. U. Eine solche Doppelleistung ist vom Gesetzgeber, wie sich unter 

anderem aus der Gesetzesnovellierung durch den Einschluss des §1 I 2 BEEG ergibt, 

nicht erwünscht. Zwar erfüllt das Elterngeld im Sinne des BEEG eine Doppelfunktion, in-

dem es einerseits als Zuschussleistung wegen des stetigen Belassens eines Mindestel-

terngeldbetrages in Höhe von 300 € und andererseits durch diesen Betrag übersteigende 

Elterngeldauszahlungsbeträge auf Basis des Einkommens aus Erwerbstätigkeit ebenso 

als Einkommensersatzleistung dient.76 Hier wird bei der Begründung des Gesetzgebers 

zum Ausschluss einer Mehrfachleistung bei Mehrlingsgeburten jedoch auf den einkom-

mensersetzenden Charakter des BEEG abgestellt.77 Hernach soll ein Anspruchsberechtig-

ter auch nur einen Anspruch auf Elterngeld, wie dies auch bei anderen Einkommenser-

satzleistungen üblich ist, innehaben können. 

Dies wird ebenso durch die nach wie vor bestehende mehrlingsgeburtsspezifische Norm 

des § 1 I 2 BEEG, welche sowohl den eigentlichen Elterngeldanspruch als auch die El-

terngeldhöhe dieses durch das Verbot der Mehrfachleistung berühren, verdeutlicht. Von 

einer Änderung des heutigen Sinns und Zwecks der rechtlichen Besonderheiten bei Vor-

liegen einer Mehrlingsgeburt im BEEG kann demnach nicht ausgegangen werden, denn in 

solchen Fällen wäre vom Gesetzgeber eine Korrektur des Gesetzestexts geschehen. Dies 

fand im vorliegenden Gesetz nicht in Bezug auf das Verbot der Mehrfachleistung bei 

 
75 Vgl. BT-Drs.16/1889, S. 21. 
76 Vgl. BGH, Urteil vom 20.05.2020, XII ZB 537/19, Rn. 19, juris. 
77 Vgl. BT-Drs. 18/3086, S. 9. 
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Mehrlingsgeburten statt. Auch für eine sonstige Weiterentwicklung oder Reifung des 

Zwecks des BEEG existieren keine Anhaltspunkte, sodass sich historischer Sinn und 

Zweck des Begriffes mit dem heutigen gleichen. 

Ein Ausschluss des Falles der Superfekundation aus dem Terminus der Mehrlingsgeburt 

würde darüber hinaus zu einem gesetzessystematischen Widerspruch führen, weil durch 

den § 1 I 2 BEEG vom Gesetzgeber offensichtlich klargestellt wurde, dass für jeden An-

spruchsberechtigten dem Grunde nach auch nur ein Anspruch auf Elterngeld im Sinne 

einer Lohnersatzleistung bestehen soll. Durch den Nichteinbezug der Superfekundation in 

den Mehrlingsgeburtsbegriff würde dieser Grundsatz ausgehebelt werden.  

Bei Auslegung des Rechtsbegriffes der Mehrlingsgeburt zeigen sich zusammenfassend 

keine Gründe für einen Ausschluss des Kasus der Superfekundation aus dem mehrlings-

geburtsrechtlichen Begriff. Einem Inbegriff steht demnach nichts entgegen. 

5.3 Zwischenfazit 

Der Fall der Superfekundation lässt sich in bisherige Definitionsansätze aus Rechtspre-

chung und Literatur einordnen. Auch eine Auslegung der Begrifflichkeit ergab die Möglich-

keit des Einschlusses der Superfekundation in den unbestimmten Rechtsbegriff der Mehr-

lingsgeburt im Sinne des BEEG. 
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6 Rechtliche Auswirkungen  

Bei Einschluss einer Geburt mehrerer Kinder, die durch Superfekundation entstanden 

sind, in die Begrifflichkeit der Mehrlingsgeburt ergeben sich bei dieser Fallgruppe diesel-

ben bereits genannten Auswirkungen auf den Anspruch auf Elterngeld und Elternzeit  so-

wie Höhe des Elterngeldes wie bei herkömmlichen Mehrlingsgeburten. Durch die Beson-

derheit der Superfekundation entstehen aber auch fallspezifische Konsequenzen für das 

Elterngeld. 

6.1 Anspruchsberechtigung 

Bei heteropaternaler Superfekundation könnte unklar sein, welcher der beiden Väter an-

spruchsberechtigt für den Bezug von Elterngeld für die jeweiligen Mehrling ist, da in sol-

chen Konstellationen nicht immer der biologische Vater eines Kindes im selben Haushalt 

lebt. Ausschlaggebend ist diese Problematik vor allem für das Feststellen eines gemein-

samen Haushalts mit dem eigenen Kind nach § 1 I 1 Nr. 2 BEEG, von dessen Vorausset-

zung der Elterngeldanspruch abhängig ist. In Frage steht hier, ob zum einen ein biologi-

scher und zum anderen ein nichtbiologischer Vater die Vaterschaftseigenschaft für ein 

Kind innehaben kann.  

Während nach deutschem Recht ausschließlich die Gebärende die Mutterschaftseigen-

schaft nach § 1591 BGB besitzt, sind die Möglichkeiten der Erlangung der Vaterschaftsei-

genschaft vielgestaltiger. Gemäß § 1592 BGB kann derjenige, mit dem die Mutter zur Zeit 

der Geburt verheiratet war (Nr. 1), der die Vaterschaft anerkannt hat (Nr. 2) oder dessen 

Vaterschaft durch ein Gerichtsverfahren nach § 1600d BGB oder § 182 I FamFG bestätigt 

wurde, der Vater eines Kindes sein. Weiterhin erlangt ein Kind nach § 1754 II BGB bei 

erfolgter Annahme als Kind die rechtliche Stellung eines leiblichen Kindes des Annehmen-

den, weswegen auch hierdurch ein Anspruch auf Elterngeld, unter Vorbehalt aller sonsti-

gen Voraussetzungen, besteht.  

Demzufolge kann ein nichtbiologischer Vater, soweit er mit der Mutter zum Zeitpunkt der 

Geburt verheiratet war oder die Vaterschaft anerkannt hat, die Vaterschaftseigenschaft 

innehaben und infolgedessen für das Kind bei gemeinsamen Haushalt Anspruch auf El-

terngeld besitzen. Die Bestätigung der Vaterschaft nach § 1592 Nr. 3 BGB durch ein ent-

sprechendes Gerichtsverfahren ist in solchen Fällen ausgeschlossen78, da hier beim ge-

richtlichen Testverfahren die biologische Vaterschaft zur Anerkennung der Vaterschaftsei-

genschaft maßgeblich ist. Ein biologischer Vater kann demgegenüber auf allen drei We-

gen die Anerkennung der Vaterschaft erlangen. Bei Existenz eines Ehepaars, bei welchem 

eine heteropaternale Superfekundation auftrat, könnten nach dem § 1592 BGB zunächst 

zwei rechtliche Väter für dasselbe Kind bestehen, da im Gesetz zunächst keine ausdrück-

 
78 Wellenhofer in Schwab: Münchener Kommentar zum BGB, § 1592 Rn. 18. 
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liche Rangfolge genannt ist. So könnte der Ehegatte nach § 1592 Nr. 1 BGB und der bio-

logische Vater gemäß § 1592 Nr. 3 BGB die rechtliche Vaterschaft für dasselbe Kind gel-

tend machen. 

Nichtsdestotrotz ist das gleichzeitige Vorhandensein zweier rechtlicher Väter hierzulande 

undenkbar, denn der Regelung des BGB liegt unter anderem das Unitätsprinzip zu Grun-

de, wonach ein Kind auch nur einen rechtlichen Vater besitzen kann.79  

Vielmehr herrscht im Vaterschaftsrecht ein Vorrang-Nachrang-Prinzip, wonach die Vater-

schaft nach § 1592 Nr. 1 BGB Vorrang vor den Vaterschaftstatbeständen der Nr. 2 sowie 

Nr. 3 hat. Die gerichtliche Feststellung nach Nr. 3 ist wiederum gegenüber der Anerken-

nung der Vaterschaft nach Nr. 2 subsidiär. Besteht bei Geburt somit bereits eine Ehe und 

wird im Nachhinein die Vaterschaft einer anderen Person als des Ehepartners im Sinne 

von § 1592 Nr. 3 BGB festgestellt, wirkt sich dies nicht auf die Vaterschaft des Ehegatten 

nach Nr. 1 aus, soweit die Vaterschaft nicht nach § 1599 ff. BGB wirksam angefochten 

wurde; auch der biologische Vater kann die rechtliche Vaterschaftseigenschaft nicht inne-

haben.80 Eine Vaterschaft nach § 1592 BGB besteht grundsätzlich fortwährend, jedoch nur 

bis zu deren wirksamen Anfechtung oder bis zur Aufhebung der Vaterschaftsfeststellungs-

entscheidung.81 Dabei können nur Vaterschaften im Sinne der § 1592 Nr. 1 und Nr. 2  

BGB angefochten werden. Bei einer Feststellung nach Nr. 3 kann allein die Wiederauf-

nahme des Verfahrens nach § 185 FamFG verlangt werden.82 

Dies hat zur Folge, dass auch bei heteropaternaler Superfekundation ein rechtlicher Vater 

für alle Mehrlinge bestehen kann, obwohl dieser nicht für jeden Mehrling der biologische 

Vater ist. Dieser trägt für das nichtbiologische Kind dieselben rechtlichen Verpflichtungen 

wie dies bei bestätigter rechtlicher Vaterschaft für ein biologisches Kind der Fall ist.  

Hingegen besteht dadurch auch die Möglichkeit, dass für jeden einzelnen Mehrling ein 

rechtlicher Vater besteht, wenn beispielsweise zwei unterschiedliche Väter die Vaterschaft 

nach § 1592 Nr. 2 BGB anerkannt haben oder dies durch Gericht im Sinne des 

§ 1592 Nr. 3 BGB festgestellt wurde. 

6.2 Existenz von mehr als zwei Anspruchsberechtigten 

Durch die Option differenter rechtlicher Vaterschaften für jeden einzelnen Mehrling existie-

ren, soweit auch alle anderen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, potenziell mehr als 

zwei Elterngeldberechtigte gleichzeitig, die sich für die Mehrlingsgeburt einen Elterngeld-

anspruch gemäß § 1 I 2 BEEG teilen müssen. Da im BEEG einige Regelungen zu finden 

sind, die auf einen Elterngeldbezug durch genau zwei Elterngeldanspruchsberechtigte 

 
79 Vgl. Schröder: Wer hat das Recht zur rechtlichen Vaterschaft?, S. 83. 
80 Vgl. Wellenhofer in Schwab: Münchener Kommentar zum BGB, § 1592 Rn. 2. 
81 Vgl. Wellenhofer, a. a. O., § 1592 Rn. 2. 
82 Vgl. Wellenhofer, a. a. O., § 1592 Rn. 1. 
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abstellen, ist dies insofern problematisch, als dass diese Regelungen dem ersten An-

schein nach nicht auf diese Fallkonstellation anwendbar sind.  

6.2.1 Aufteilung des Anspruchs 

So müssen die Elternteile nach § 5 I BEEG für gewöhnlich selbst bestimmen, welche El-

terngeldmonate von welchem Elternteil in Anspruch genommen werden sollen. Diese Re-

gelung bezieht sich durch die Bezeichnung „beide Elternteile“ nur auf zwei Elternteile und 

nicht auf die Möglichkeit des Vorhandenseins von drei oder mehr Anspruchsberechtigten. 

Infolgedessen liegt hier eine Regelungslücke in Bezug auf drei oder gar mehr vorhandene 

Elterngeldberechtigte vor. Fraglich ist demzufolge, ob in diesem Elterngeldfall von dieser 

Norm auf dem Wege der Rechtsfortbildung, welche „legitime Aufgabe der Rechtsanwen-

der ist“83, Gebrauch gemacht werden kann. 

Hier kommt insbesondere ein Analogieschluss in Betracht. Dieser wird wiederum nur an-

gewandt, wenn sich die Regelungslücke nicht durch die Mittel der Auslegung schließen 

lassen kann.84 Eine Schließung der Regelungslücke durch Auslegung scheint hier aber 

nicht möglich, denn in § 5 I BEEG verlangt der Wortlaut des Gesetzes durch die Benen-

nung beider Elternteile klar zwei Anspruchsberechtigte. Auch die Gesetzesbegründung zur 

Einführung des Bundeselterngeldgesetzes sieht durchgehend zwei Elternteile als An-

spruchsinhaber vor, welchen durch das Elterngeld ein partnerschaftlicher Anspruch er-

möglicht werden soll.85 Eine solche Auslegung spricht auch gegen die Systematik des 

BEEG, welches in mehreren Regelungen, wie  in den § 1 VIII 2 BEEG und § 4 IV 3 BEEG, 

einen Bezug zur Gewährung von Elterngeld an nur zwei Leistungsberechtigte vorsieht. 

Aus o. g. Gründen ist demnach der Begriff von beiden Elternteilen nicht in dem Sinne aus-

legungsfähig, dass dessen Begriffsbedeutung auf mehr als zwei Berechtigte durch Ausle-

gung ausgeweitet werden kann. Deshalb eröffnet sich die Möglichkeit der Lückenfüllung 

durch eine Analogie.  

Weitere Voraussetzung hierfür ist zum einen die Planwidrigkeit der Regelungslücke, d. h., 

der Gesetzgeber darf diese Gesetzeslücke nicht intendiert haben.86 Zwar wird sowohl in 

Gesetzesbegründungen87 als auch im Gesetzestext selbst mehrfach der Bezug zu beiden, 

ergo zwei, Elternteilen hervorgehoben, gleichwohl war zum Zeitpunkt der Einführung des 

BEEG eine solche Konstellation, bei der mehr als zwei Personen einen Anspruch auf El-

terngeld haben können, aufgrund der fehlenden Prominenz heteropaternaler Superfekun-

dationen undenkbar. Diese Problematik hat sich auch erst nachträglich durch den neu 

 
83 Reimer: Juristische Methodenlehre, S. 251. 
84 Vgl. Beaucamp: Zum Analogieverbot im öffentlichen Recht, S. 84; vgl. Puppe: Kleine Schule des juristi-
schen Denkens, S. 196. 
85 Vgl. BT-Drs. 426/06, S. 3, 39, 49. 
86 Vgl. BGH, Urteil vom 05.02.1981, III ZR 66/80, Rn. 11, juris. 
87 Vgl. BT-Drs. 426/06; S. 3, 39, 49. 
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eingeführten § 1 I 2 BEEG ergeben, welcher klarstellt, dass pro Mehrlingsgeburt nur ein 

Anspruch besteht. Die Einplanung eines solche Ausschlusses würde im Gegenteil zu er-

heblichen Problemen in der Aufteilung des Elterngeldanspruchs führen, da damit das all-

gemeine Verlangen auf eine einvernehmliche Lösung durch die Eltern ausgehebelt wer-

den würde und sich die Elterngeldbehörde nicht auf ein solches Vorgehen beziehen könn-

te. Diese müsste selbst eine Lösung finden, was, wie im späteren Verlauf der Arbeit erläu-

tert, auch eine gewisse Problematik birgt. Wegen dieser gravierenden Folgen kann diese 

Regelungslücke nicht vom Gesetzgeber beabsichtigt worden sein. Deswegen ist die Rege-

lungslücke planwidrig.  

Zum anderen müsste eine Vergleichbarkeit der beiden Interessenlagen vorliegen. Hierbei 

muss der zur Beurteilung stehende Sachverhalt mit dem vergleichbar sein, den der Ge-

setzgeber in der fraglichen Norm geregelt hat.88 Hier zielt die Regelung auf die grundsätz-

liche Erfordernis der einvernehmlichen Abklärung der Inanspruchnahme der Bezugszeit-

räume zwischen den Eltern, also mehreren Anspruchsberechtigten, ab.89 Auch im vorlie-

genden Fall soll Rechtssicherheit über die Aufteilung der Bezugszeiträume unter mehreren 

Berechtigten geschaffen werden, weswegen es sich hier um vergleichbare Interessenla-

gen handelt.  

Außerdem könnte ein Analogieverbot einem Analogieschluss entgegenstehen. Im Sozial-

recht könnte insbesondere der Gesetzesvorbehalt des § 31 SGB I einschlägig sein90, wel-

cher nach § 26 I BEEG auf das Elterngeldrecht als ersten Abschnitt des BEEG anzuwen-

den ist. Dieser Grundsatz begründet seinen Ursprung in Art. 20 II, III GG.91 Nach § 31 

SGB I können Rechte und Pflichten nur begründet, festgestellt, geändert oder aufgehoben 

werden, soweit dies durch Gesetz zugelassen ist, weshalb eine Analogie im Sozialrecht 

eventuell verboten sein könnte. Zwar würde hierbei mittels eines Analogieschlusses gere-

gelt werden, von welchem Elternteil die jeweiligen Monate bezogen werden können, aber 

der Elterngeldanspruch wird dem Grunde nach gemäß § 1 I 1 BEEG nicht berührt. Zudem 

wird dieser Grundsatz im Rahmen von zulässiger Rechtsfortbildung, zu welcher die Ana-

logie zählt92, nicht verletzt, da der Rechtsanwender stets zu einer Entscheidung gezwun-

gen ist und bei Vorliegen einer Regelungslücke sich einer Entscheidung nicht verwehren 

kann.93 Eine solche Übertragung würde den zulässigen Rahmen der Rechtsfortbildung nur 

sprengen, wenn infolgedessen die Gerechtigkeitsvorstellung des Rechtsanwenders an 

Stelle der des Gesetzgebers tritt.94 Hier sind keine Anhaltspunkte für einen solchen Ersatz 

 
88 Vgl. BGH, Urteil vom 13.07.1988, IVa ZR 55/87, Rn. 7, juris. 
89 Vgl. BT-Drs. 16/1889, S. 24. 
90 Vgl. Spellbrink in Körner et al.: Kasseler Kommentar, § 31 SGB I Rn. 25. 
91 Vgl. Spellbrink, a. a. O., § 31 SGB I Rn. 2. 
92 Vgl. Spellbrink, a. a. O., § 31 SGB I Rn. 25. 
93 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 25.01.2011, 1 BvR 918/10, Rn. 44. 
94 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 25.01.2011, 1 BvR 918/10, Rn. 46. 
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der Gerechtigkeitsvorstellungen durch einen Analogieschluss gegeben, da sich nach vor-

heriger Prüfung nicht zeigt, dass der Gesetzgeber einem solchen Analogieschluss abge-

neigt wäre. Vielmehr würde durch jenen eine Rechtssicherheit über die Antragstellung der 

Elterngeldberechtigten als notwendiges Instrument für eine rechtmäßige Gewährung von 

Bundeselterngeld geschaffen werden. Ein Analogieverbot nach § 31 I SGB I greift dem-

nach nicht. Damit lässt sich § 5 I BEEG auf diesen Fall anwenden. Falls der Anspruch 

eines Elternteils also nicht ohnehin schon an anderen Anspruchsvoraussetzungen des 

§ 1 I 1 BEEG, exemplarisch dem gemeinsamen Haushalt nach dessen Nr. 2, scheitert, 

müssen die Elterngeldberechtigten auch hier zu einer Einigung über die Zeiträume deren 

Inanspruchnahme kommen, § 5 I BEEG.  

Wenn wiederum keine Einigung erzielt werden kann und es bei der Beantragung durch die 

Berechtigten zu einer Übersteigung der längstmöglichen Bezugsdauer kommt, wird übli-

cherweise auf § 5 II BEEG zurückgegriffen, welcher die Aufteilung der Monatsbeträge zwi-

schen den Elterngeldberechtigten regelt. Auch hier bestimmt der Wortlaut des Gesetzes 

klar das Erfordernis von zwei Elterngeldberechtigten, weil auch dessen Rechtsfolge auf 

diesen Fall ausgerichtet ist. Da die Vorschrift exakt auf die Aufteilung des Elterngeldan-

spruchs auf zwei Elterngeldberechtigte angepasst ist und somit eine Anwendung der 

Rechtsfolge auf den vorliegenden Fall nicht möglich wäre, wäre eine analoge Anwendung 

der Norm nicht zielführend. Die vorhandene Regelungslücke müsste also anderweitig ge-

schlossen werden. Dies könnte möglicherweise im Rahmen teleologischer Extension ge-

schehen.   

Unter dieser wird die erweiternde Auslegung eines Normmerkmals auf Basis von Erwä-

gungen zum Sinn und Zweck eben jener Norm verstanden; konträr zur herkömmlichen 

Auslegung oder zur Analogie wird dabei die Norm korrigiert.95 Durch diese Methode kann 

sowohl der Tatbestand als auch die Rechtsfolge der Regelung erweitert werden.96  

Hierzu dürfte kein Extensionsverbot bestehen.97 Auch hier könnte wieder § 31 SGB I ein-

schlägig sein. Jedoch spricht diese Norm, wie sich aus vorherigen Erläuterungen ergibt, 

nicht gegen die notwendige und legitime Rechtsfortbildung, welche eine teleologische Ex-

tension darstellt98. 

Weiterhin müsste sich hinreichend sicher durch Entstehungsgeschichte, Systematik und 

nachvollziehbare Überlegungen zum Sinn und Zweck einer Norm beweisen lassen, dass 

der Normtext der Teleologie der Norm nicht ausreichend Genüge tut, also zu eng gefasst 

 
95 Vgl. Reimer: Juristische Methodenlehre, S. 279. 
96 Vgl. derselb., a. a. O., S. 280. 
97 Vgl. derselb., a. a. O., S. 279. 
98 Vgl. derselb., a. a. O., S. 279. 
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ist und einer Erweiterung bedarf. Es wird aber auch die ausschließliche Betrachtung von 

Sinn und Zweck der Norm im Rahmen der teleologische Extension anerkannt.99 

Sinn und Zweck der Einführung des § 5 II BEEG war überwiegend die Praktikabilität in der 

Rechtsanwendung und Verwaltungsökonomie zum Wohle des Kindes, damit eine Auszah-

lung von Elterngeld auch bei Uneinigkeit der Eltern über die Aufteilung der Monatsbeträge 

von Anfang an gewährleistet werden kann.100  Wie am Gesetzestext erkennbar ist, werden 

bei der Aufteilung der Monatsbeträge Hälften gebildet. Nach Satz 1 wird demjenigen El-

ternteil, der weniger als die Hälfte der maximalen Bezugsdauer beantragt, die beantragten 

Lebensmonate belassen. Diese Vorschrift soll eine Schutzwirkung für diesen Elternteil 

entfalten101. In diesem Falle werden beim anderen Elternteil die beantragten Lebensmona-

te in Anpassung an die gewährten Elterngeldmonate des ersten Elterngeldberechtigten 

gekürzt. Satz 2 sieht eine Übersteigung des hälftigen maximalen Bezugszeitraums durch 

den Antrag von beiden Elterngeldberechtigten vor, wobei diese Situation dadurch gelöst 

wird, dass beiden Elternteilen jeweils die Hälfte der maximalen Lebensmonate zustehen. 

Hierdurch wird berücksichtigt, dass die Eltern gleichermaßen die Verantwortung für Be-

treuung und Erziehung des Kindes tragen.102 Um dieser gleichen Verantwortung der Eltern 

gerecht zu werden, welche die Gesetzesbegründung des BEEG vorsieht, kann nur eine 

Aufteilung durch Orientierung an gleichgroßen Anteilen an der Bezugsdauer dem  Sinn 

und Zweck der Norm entsprechen. Dementsprechend ist im Falle von drei Elterngeldbe-

rechtigten - eine höhere Zahl an Anspruchsberechtigten erscheint aufgrund von einer hier-

zu nötigen heteropaternalen Superfekundation durch drei oder gar mehr Väter unmöglich - 

eine Aufsplittung durch die Orientierung an Dritteln geboten. Wie im Originalfall würde den 

Berechtigten, die weniger als ein Drittel der maximalen Monatsbeträge beantragt haben, 

dies gewährt werden. Die verbleibenden Monatsbeträge werden auf den letzten Berechtig-

ten übertragen. Wenn alle Anspruchsberechtigten mehr als ein Drittel beantragen, werden 

die maximalen Bezugsmonate gleichmäßig aufgeteilt. So würde bei einem gemeinsamen 

Anspruch auf zwölf Basiselterngeldmonate gemäß § 4 IV 1 BEEG folglich eine ausgegli-

chene Aufteilung in vier Elterngeldmonate auf die drei Anspruchsberechtigten geschehen. 

Durch diese gleichmäßige Aufteilung und Schutzwirkung für den oder die Berechtigten, die 

weniger als ein Drittel beantragen, was durch Orientierung an den Maßstäben des Geset-

zestextes realisiert wird, entspricht ein solches Vorgehen dem Sinn und Zweck des 

§ 5 II BEEG. Jene Anwendung des § 5 II BEEG sieht das Gesetz nach dem Wortlaut aber 

nicht vor. Folglich ist hinreichend bestätigt, dass der Normtext für den Normzweck zu eng 

gefasst und daher erweiterungsbedürftig ist. Eine teleologische Extension ist hier zulässig. 

 
99 Vgl. Reimer: Juristische Methodenlehre, S. 279. 
100 Vgl. BT-Drs. 16/1889, S. 25. 
101 Vgl. BT-Drs. 16/1889, S. 24. 
102 Vgl. BT-Drs. 16/1889, S. 24. 
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Im Gegensatz dazu ist bei einem solchen Vorgehen bei exemplarisch einer Basiselternge-

ldbezugsdauer von 14 Lebensmonaten gemäß § 4 I 1 BEEG keine Aufteilung in komplette 

Elterngeldmonate möglich. Eine exakt gleiche Aufteilung ist dennoch nötig, um dem Sinn 

und Zweck der Norm gerecht zu werden, welcher die gleich gelagerte Verantwortung aller 

Elternteile für Betreuung sowie Erziehung des Kindes oder der Kinder vorsieht103, sodass 

hier eine Gewährung in anteiligen Lebensmonaten erforderlich wäre. Dies ist aber nach 

der Systematik des BEEG, welches in § 5 I, II BEEG die Aufteilung in ganze Monatsbeträ-

ge und durch § 4 II 1 BEEG die Gewährung von Monatsbeträgen für komplette Lebens-

monate vorsieht, ausgeschlossen. Zwar erfolgt auch bei der Anrechnung gleichartiger 

Leistungen nach § 3 BEEG diese kalendertäglich und für den Restzeitraum wird Bundesel-

terngeld ebenso kalendertäglich gewährt, aber hierdurch wird nur der Anspruch von einem 

Berechtigten geregelt. Es ist keinesfalls eine anteilige Gewährung von Elterngeldbeträgen 

für Lebensmonate vorgesehen, deren Bezug von einem Elternteil begonnen und von ei-

nem anderen fortgesetzt wird, ergo auf zwei oder mehr Berechtigte aufgeteilt wird. Über-

dies existiert nicht einmal bei Wegfall einer Anspruchsvoraussetzung für das Bundesel-

terngeld ein solches Verfahren, weil hier der Anspruch erst zum Ende des Lebensmonats 

endet, in dem die Voraussetzung nicht mehr erfüllt wird, § 4 II 3 BEEG. Ein anteiliger Be-

zug von Elterngeld durch zwei oder mehr Elterngeldberechtigte für einen Monat ist daher 

undenkbar.  

Deswegen ist nicht hinreichend festgestellt, dass der Normtext in einem solchen Fall für 

die Teleologie dieser Norm zu eng gefasst und somit erweiterungsbedürftig ist, denn Er-

wägungen zur Systematik der Norm haben dies widerlegt. Die teleologische Extension 

dieser Vorschrift ist also bei letzterem Beispiel nicht möglich. Dennoch fallen die zuletzt 

genannten Bedenken bei einer möglichen Aufteilung in gesamte Lebensmonate, wie im 

obigen Beispiel von zwölf Elterngeldbezugsmonaten, weg, wodurch dort eine teleologische 

Extension möglich ist.  

Bei der Nichtexistenz einer Möglichkeit zur Schließung der Regelungslücke durch teleolo-

gische Extension könnte bei Eintritt einer Anspruchsberechtigung von gleichzeitig drei Be-

rechtigten und keiner vorherigen Regelung durch den Gesetzgeber nur noch mithilfe einer 

Rechtsfortbildung contra legem die Lückenschließung geschehen. Hierbei wird eine 

Rechtsfortbildung gegen den eindeutigen Wortlaut und Sinn des Gesetzes vollzogen.104 

Die Zulässigkeit des Einsatzes dieses Mittels ist in der Literatur höchst umstritten. Von den 

einen wird dies als eine Überschreitung der Kompetenzen des Rechtsanwenders gese-

hen, welcher gemäß Art. 20 III GG stets an Recht und Gesetz gebunden ist, und jene 

Rechtsfortbildung contra legem ist diesem damit gänzlich unzugänglich.105 Für andere ist 

 
103 Vgl. BT-Drs. 16/1889, S. 24. 
104 Vgl. Vogel: Juristische Methodik, S. 87. 
105 Vgl. Krey: Zur Problematik richterlicher Rechtsfortbildung contra legem, S. 361. 
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dies unter Wahrung strenger Voraussetzungen eine legitime juristische Methodik zur Fül-

lung von Regelungslücken.106   

Nach Rechtsprechung des BGH wird die Option einer Rechtsfortbildung contra legem 

ebenso bejaht. Dazu müsste eine allein am Gesetz ausgerichtete Entscheidung zu uner-

träglicher Ungerechtigkeit führen oder hierdurch ein Rechtsnotstand eintreten.107 Durch 

das Fehlen einer Regelung im Sinne des § 5 II BEEG könnte es im schlimmsten Falle 

durch die Unstimmigkeiten zwischen den Eltern zu einer Verzögerung der Leistungsge-

währung kommen. Der Anspruch der Elterngeldberechtigten selbst bleibt hingegen unbe-

rührt. Auch die Pflicht zur einvernehmlichen Bestimmung der Aufsplittung der Elterngeld-

monate gemäß § 5 I BEEG bleibt nach vorheriger Prüfung bestehen.  Hier kann deshalb 

nicht von einem unerträglichen Ergebnis bzw. einer unerträglichen Ungerechtigkeit  ge-

sprochen werden, denn die Nichtgeltung des § 5 II BEEG hat keinesfalls solch extreme 

Folgen, dass diese eine Abkehr vom Wortlaut oder dem Sinn und Zweck der ursprüngli-

chen Regelung rechtfertigen würden. Aus diesem Grund kann eine Lückenschließung 

nicht im Rahmen einer Rechtsfortbildung contra legem, sondern nur durch den Gesetzge-

ber selbst geschehen. 

6.2.2 Ausschlussgrund des § 1 VIII BEEG 

Gemäß § 1 VIII BEEG wird der Bezug von Bundeselterngeld für Anspruchsberechtigte 

versagt, soweit diese ein gewisses zu versteuerndes Einkommen im Sinne des 

§ 2 V EStG im letzten abgeschlossenen Veranlagungszeitraum vor der Geburt überschrit-

ten haben. Dieser Schwellenwert beträgt bei Alleinerziehenden 250.000 € gemäß Satz 1 

und 500.000 € nach Satz 2, wenn zwei Personen die Voraussetzungen des 

§ 1 I 1 Nr. 2 BEEG bzw. § 1 III oder IV BEEG erfüllen. Durch die klare Formulierung eines 

Wegfalls der Leistung bei Übersteigen des Schwellenwertes durch beide Personen im 

Satz 2 wird auch hier nach dem Wortlaut eine Grenze für eine weiterführende Auslegung 

für einen Anspruchsausschluss bei drei Personen gesetzt. Der Fall von drei Anspruchsbe-

rechtigten ist erneut nicht abgedeckt. Aus diesem Grund besteht eine Regelungslücke. 

Diese Regelungslücke könnte im Rahmen der Rechtsfortbildung geschlossen werden. Für 

die Benennung einzelner Voraussetzungen der nachfolgenden Methoden wird auf die obi-

ge Prüfung in Bezug auf die Aufteilung der Elterngeldmonatsbeträge gemäß § 5 BEEG 

verwiesen. 

So könnte hier eine analoge Anwendung des § 1 VIII BEEG auf den geschilderten Fall 

zielführend sein. Dazu müssten die allgemeinen Voraussetzungen für einen Analogie-

schluss erfüllt sein. Wie im obigen Fall greift auch hier ein Analogieverbot nicht. Eine 

planwidrige Regelungslücke müsste ebenso vorliegen. Bei Belassen der Regelungslücke 

 
106 Vgl. Schmalz: Methodenlehre für das juristische Studium, S. 152. 
107 Vgl. BGH, Urteil vom 07.04.1965, VIII ZR 200/63, Rn. 34. 



 28 

würden Eltern von Mehrlingen, bei denen aufgrund heteropaternaler Superfekundation 

zwei rechtliche Väter existieren, gegenüber anderen Elterngeldberechtigten privilegiert 

werden, da diese nicht vom Gesetzesausschluss betroffen wären. Eine solche Bevortei-

lung kann unter Gleichbehandlungsaspekten nicht vom Gesetzgeber intendiert sein. Auf-

grund dessen liegt eine planwidrige Regelungslücke vor.  

Zu Voraussetzung von gleichartigen Interessenlagen lässt sich festhalten, dass der dem 

Gesetz zu Grunde liegende Fall bei einem Anspruch durch ausschließlich eine Person 

eine Grenze von 250.000 € und bei ausschließlich zwei Berechtigten einen Schwellenwert 

von 500.000 € vorsieht. Aufgrund dessen lässt sich erkennen, dass bei einer höheren An-

zahl von Berechtigten auch ein höherer Grenzwert entstehen muss. Durch die bloße 

Duplizierung des Betrages aus Satz 1 bei zwei Anspruchsberechtigten gemäß Satz 2 ist 

davon auszugehen, dass der Gesetzgeber konkret pro vorhandenem Anspruchsberechtig-

ten eine Grenze von 250.000 € beabsichtigte. Demzufolge ist die Fallgestaltung von drei 

Anspruchsberechtigten nicht mit dem der ursprünglichen Regelung vergleichbar, als dass 

bei drei Elterngeldberechtigten wie im Ausgangsfall 500.000 € als Schwellenwert ange-

setzt werden können. Dies wäre jedoch Folge eines Analogieschlusses, weil hier die 

Rechtsfolge der anzuwendenden Norm ohne Abänderung dieser auf einen anderen Fall 

übertragen wird. Deswegen sind die beiden Interessenlagen nicht vergleichbar. Eine ana-

loge Anwendung des § 1 VIII 2 BEEG auf den geschilderten Fall ist nicht möglich. 

Demgegenüber könnte durch teleologische Extension eine Lückenschließung erfolgen. 

Nach vorangegangener Prüfung existiert zumindest kein Extensionsverbot. Sinn und 

Zweck der Regelung ist es, besonders vermögende Eltern vom Elterngeldbezug auszu-

schließen, denn diese besitzen eine ausreichende finanzielle Absicherung, um ohne weite-

re sozialrechtliche Hilfe für die ersten Lebensmonate des Kindes sorgen und in diesem 

Zeitraum Kindererziehung und Erwerbsleben besser in Einklang bringen zu können.108 Wie 

schon ausgeführt, kann der Gesetzgeber die Ausführung dieses Gedankens nur ge-

wünscht haben, indem sich der Kernbetrag von 250.000 € mit der Anzahl der Anspruchs-

berechtigten entsprechend vervielfacht. Dies sieht jedoch der § 1 VIII BEEG dem Wortlaut 

nach nicht vor, Deswegen ist hinreichend festgestellt, dass der Normtext hier für die Teleo-

logie der Norm zu eng gefasst ist und einer Erweiterung bedarf. Ergo ist die teleologische 

Extension hier zulässig, sodass bei drei Anspruchsberechtigten ein Ausschluss vom El-

terngeldbezug besteht, wenn diese im letzten Veranlagungszeitraum vor der Geburt des 

Kindes gemeinsam einen Grenzwert von 750.000 € im Sinne des § 2 V EStG überstiegen 

haben. Bei mehr Elterngeldberechtigten vervielfacht sich dieser Wert entsprechend. 

 
108 Vgl. Koppenfels-Spies in Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann: Kommentar zum Sozialrecht, § 1 BEEG 
Rn. 34. 
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6.2.3 Partnerschaftsbonusmonate 

Zudem ergibt sich die gleiche Problematik bei der Gewährung der sogenannten Partner-

schaftsbonusmonate gemäß § 4 IV 3 BEEG. Hier werden beiden Elternteilen zusätzlich 

jeweils vier weitere Elterngeldplusmonate eingeräumt, wenn beide in vier aufeinanderfol-

genden Monaten gleichzeitig zwischen 25 und 30 Wochenstunden im Durchschnitt des 

Monats erwerbstätig sind und außerdem die Voraussetzungen des § 1 BEEG erfüllen. 

Durch die wörtliche Bezugnahme auf beide Elternteile wird auch hier wieder eine Ausle-

gung im Sinne einer Anwendung auf drei Anspruchsberechtigte unterbunden. Deswegen 

wäre hier nur im Rahmen von Rechtsfortbildung eine potenzielle Übertragung der Rechts-

folge des § 4 IV 3 BEEG möglich. 

In Betracht kommt hier unter anderem ein Analogieschluss, dessen Voraussetzungen be-

reits zur Genüge im vorherigen Verlauf der Arbeit benannt und teilweise geprüft worden 

sind. Somit besteht hier wieder kein Analogieverbot. Durch den wörtlichen Nichtinbegriff 

paralleler Anspruchsberechtigungen dreier Personen und keiner Anwendungsmöglichkeit 

anderer Vorschriften existiert eine Regelungslücke.  

Die Intention des Gesetzgebers für die Einführung von Partnerschaftsbonusmonaten war 

die Unterstützung partnerschaftlicher Arbeitsteilung bei der Sorge um das oder die Kin-

der.109 Dass der Gesetzgeber ursprünglich die partnerschaftliche Arbeitsteilung durch zwei 

Partner zum Ausdruck bringen wollte, ist unstrittig. Doch aufgrund der Exotik der Thematik 

erscheint eine vorangegangene Auseinandersetzung des Gesetzgebers mit dieser spezifi-

schen Problematik unwahrscheinlich, weshalb nicht davon auszugehen ist, dass dieser die 

Regelungslücke absichtlich belassen hat, um drei Elterngeldberechtigte von der Inan-

spruchnahme auszunehmen. Es existiert eine planwidrige Regelungslücke. 

Ferner kann auch bei einer Betreuung und Erziehung der Mehrlinge durch drei Elterngeld-

berechtigte eine gemeinschaftliche und partnerschaftliche Arbeitsteilung erfolgen, wovon 

bei einem gemeinsamen Haushalt, welcher nach § 1 I 1 Nr. 2 BEEG ohnehin schon Vo-

raussetzung für den Elterngeldanspruch ist, auszugehen. Dies spiegelt die Interessenlage 

des Ausgangsfalls der eigentlichen Regelung wider, welche auch auf die Unterstützung 

partnerschaftlicher Arbeitsteilung in Bezug auf die Betreuung und Erziehung der Kinder 

abzielt110. Die beiden Interessenlagen sind demzufolge vergleichbar. 

Eine analoge Anwendung des § 4 IV 3 BEEG ist auf den o. g. Fall zulässig. Damit haben 

auch diese einen Anspruch auf vier Partnerschaftsbonusmonate in Form von Elterngeld-

plusmonaten, wenn alle drei Elterngeldberechtigten die sonstigen Voraussetzungen dieser 

Vorschrift erfüllen. 

 
109 Vgl. BT-Drs. 18/2583, S. 28. 
110 Vgl. BT-Drs. 18/2583, S. 28. 
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6.2.4 Zwischenfazit 

Durch den Einbezug insbesondere heteropaternaler Superfekundationen in den Mehr-

lingsgeburtsbegriff und die Möglichkeit unterschiedlicher Vaterschaften für jeden einzelnen 

Mehrling entstehen einige Regelungslücken. Diese können aber weitestgehend im Rah-

men von Rechtsfortbildung geschlossen werden, weswegen dieses Emergieren von Ge-

setzeslücken unproblematisch ist. 

Ohnehin kann diese Problematik nur eine marginale Anzahl von Fällen betreffen, denn 

hierzu müsste eine heteropaternale Mehrlingsschwangerschaft vorliegen, es müssten zwei 

rechtliche Väter existent sein und beide Väter müssten sämtliche Anspruchsvorausset-

zungen erfüllen. 

6.3 Mehrfacher Anspruch 

Bei Einbezug von durch Superfekundation gezeugten Mehrlingen in den Mehrlingsge-

burtsbegriff ist auch hier ein mehrfacher Anspruch auf Elterngeld durch § 1 I 2 BEEG aus-

geschlossen.  

Falls dies nicht der Fall gewesen wäre, stünde ein Elterngeldanspruch je Kind zu, sodass 

dem Grunde nach ein mehrfacher Elterngeldanspruch für denselben Berechtigten bestün-

de. Hingegen wird dieser aufgrund der Anrechnung von Elterngeld für ein älteres Kind 

nach § 3 I Nr. 4 BEEG der Höhe nach immer auf einen Elterngeldbetrag von 300 € pro 

Kind gekürzt, da nach § 3 II 1 BEEG ein Freibetrag in diesem Umfang besteht. Denkbar 

wäre jedoch, dass bei zwei vorhandenen Elterngeldberechtigten beide zeitgleich für jedes 

der Kinder Elterngeld beziehen. Dieses stünde für den gesamten Basiselterngeldzeitraum 

von zwölf Monaten gemäß § 4 IV 1 BEEG bzw. 14 Monaten nach § 4 IV 2 BEEG und bei 

Bezug von Elterngeld Plus entsprechend länger zu. Im Gegensatz dazu wird in Fällen von 

„herkömmlichen“ Mehrlingsgeburten bei parallelem Bezug beider Elternteile in einem tat-

sächlichen Lebensmonat dieser zweifach gewährt und deswegen der Restbezugszeitraum 

um zwei bezogenen Elterngeldlebensmonate verkürzt, da nur ein Anspruch auf Elterngeld 

besteht. Hier hätten die rechtlichen Eltern superfekundierter Kinder einen Vorteil erfahren, 

da diese bei gleichzeitigem Elterngeldbezug insgesamt länger Anspruch gehabt hätten. 

 



 31 

7 Fazit 

Ziel der vorliegenden Arbeit war die Abklärung der Frage, inwieweit der heutige Rechtsbe-

griff der Mehrlingsgeburt auf Fälle der Superfekundation erweitert werden kann. Dazu 

wurden unter anderem bisherige Mehrlingsgeburtsdefinitionen aus rechtlicher sowie medi-

zinischer Sicht dargestellt und es ist versucht worden, den Fall der Superfekundation auf 

diese zu übertragen. Es ist zudem eine selbständige Auslegung des Mehrlingsgeburtsbe-

griffs vorgenommen worden. 

In fachmedizinischen Kreisen finden Superfekundationen bei manchen Forschern wenig 

Berücksichtigung bei Definitionsversuchen zum Begriff der Mehrlingsgeburt; hier zeigte 

sich jedoch in der Vergangenheit eine hohe Akzeptanz solcher Phänomene bei der Mehr-

lingsgeburtsbegriffsbestimmung. Es handelt sich bei dieser Thematik unter anderem auf-

grund geringer bekannter Fallzahlen immer noch um ein Nischenthema, sodass die gerin-

ge Auseinandersetzung mancher Mediziner mit dieser Problematik nicht verwunderlich ist.  

Trotz des fehlenden expliziten rechtswissenschaftlichen Diskurses zur Materie der Super-

fekundation im Kontext der Mehrlingsgeburt, ist eine solche in den bisherigen rechtlichen 

Definitionsansätzen nicht ausgeschlossen, weshalb sich hier eine Geburt, dessen vorher-

gehende Schwangerschaft ihren Ursprung in einer Superfekundation hat, problemlos ein-

ordnen lässt. Auch die eigenständige Auslegung des Begriffes der Mehrlingsgeburt führt 

zum selben Ergebnis. 

Zusammenfassend lässt sich der Kasus von Geburten durch Superfekundation in den 

Terminus der Mehrlingsgeburt einbeziehen. 

Aufgrund dieses Einschlusses in den Mehrlingsgeburtsbegriff ergeben sich bei Existenz 

von mehr als zwei Anspruchsberechtigten einige Regelungslücken, die jedoch durch di-

verse juristische Methoden geschlossen werden können. Problematisch ist hier allerdings 

insbesondere die Aufteilung des Elterngeldanspruchs bei Unstimmigkeiten zwischen den 

Elterngeldberechtigten, da bisherige Regelungen eine durch die Elterngeldbehörde vorge-

schriebene anteilige Inanspruchnahme unter drei oder mehr Berechtigten nicht vorsehen. 

Diese Lücke konnte auch nicht vollständig im Rahmen der Rechtsfortbildung geschlossen 

werden. Aus diesem Grund gibt es insoweit Handlungsbedarf für den Gesetzgeber, um 

diese Gesetzeslücke zu beseitigen 

Die oben genannte Entscheidung wird dennoch vermutlich kaum Einfluss auf die Elternge-

ldpraxis haben. Zum einen sind die Fallzahlen von Superfekundationen von geringer Grö-

ße und zum anderen bleiben diese Fälle oft unentdeckt. Falls in der Praxis in der Vergan-

genheit schon ein solcher Fall vorgekommen ist, wäre dieser folglich rechtlich wie eine 

sonstige Mehrlingsgeburt behandelt worden. Dies ist, soweit nicht drei Anspruchsberech-
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tigte bestehen, unproblematisch, weil dieselben Vorschriften wie auch bei anderen Mehr-

lingsgeburten zur Anwendung kommen. Drei Anspruchsberechtigte können ohnehin nur 

entstehen, wenn die Superfekundation auf irgendeine Weise den potenziellen Berechtig-

ten publik geworden ist, damit differente Vaterschaften für die einzelnen Mehrlinge im Sin-

ne des § 1592 BGB festgestellt oder anerkannt werden können. 

Bislang haben sich weder Gesetzgeber und Rechtsprechung noch die Literatur konkret mit 

der Problematik der Superfekundation im Zusammenhang mit der rechtlichen Bezeich-

nung der Mehrlingsgeburt beschäftigt. Deshalb kann diese Arbeit den Grundstein für wei-

tere künftige Überlegungen zu dieser Thematik bilden. Da der Fokus dieser Arbeit auf der 

Möglichkeit des Inbegriffs der Superfekundation in den Terminus der Mehrlingsgeburt lag, 

bleiben noch einige Fragen offen. So kann diese Arbeit nicht direkt Einblicke zum Einbe-

zug anderer mehrlingsgeburtsspezifischer Besonderheiten, wie z. B. von zweizeitige Mehr-

lingsgeburten, in den Mehrlingsgeburtsbegriff liefern. Dennoch ist auch eine solche Klä-

rung essentiell, um in sämtlichen potenziellen Elterngeldfällen Rechtssicherheit schaffen 

zu können.  
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Kernsätze 

1. Während sich fachmedizinische Definitionen zur Mehrlingsgeburt häufig zur Superfe-

kundation äußern und diese einbeziehen, mangelt es an einer rechtlichen Auseinan-

dersetzung mit diesem Phänomen in Bezug auf den Mehrlingsgeburtsbegriff. 

2. Bisherige rechtliche Definitionen zur Mehrlingsgeburt im Sinne des BEEG schließen 

die Superfekundation nicht aus und daher lässt sich diese in die Begriffsbestimmungen 

einordnen. 

3. Die Auslegung des Begriffes der Mehrlingsgeburt nach dem BEEG ergab, dass eine 

Inklusion von Superfekundation in den Mehrlingsgeburtsbegriff möglich ist. 

4. Durch die Berücksichtigung von heteropaternaler Superfekundation in den Mehrlings-

geburtsbegriff des BEEG und die Begrenzung auf einen Anspruch pro Mehrlingsgeburt 

nach § 1 I 2 BEEG existieren potenziell gleichzeitig drei oder mehr Anspruchsberech-

tigte, die sich einen Elterngeldanspruch teilen müssen. 

5. Bei der zeitgleichen Existenz von mehr als zwei Berechtigten für einen Anspruch ent-

stehen diverse Regelungslücken, welche jedoch weitgehend durch Rechtsfortbildung 

geschlossen werden können. 

6. Da sich die Regelung des § 5 II BEEG nicht immer im Rahmen von Auslegung oder 

Rechtsfortbildung auf zwei oder mehr Anspruchsberechtigte anwenden lässt, muss 

diese Regelungslücke vom Gesetzgeber selbst geschlossen werden. 
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